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Ärztlicher Notdienst
Den ärztlichen Notdienst für Staufenberg erreichen Sie unter folgender 
Notruf-Nr.

116117
Dieser Dienst ist mittwochs und freitags von 17.00 Uhr - 19.00 Uhr sowie 
samstags, sonntags und feiertags von 9.00 Uhr - 13.00 Uhr und 18.00 – 
20.00 Uhr für Sie da.

Rettungsdienst: ����������������������������������������������������������������������������  112

Krankentransport Tag und Nacht
(Stadt und Landkreis Göttingen) �������������������������������������  0551/19222
ASB Staufenberg-Uschlag ����������������������������������������������  05543/1839
ASB Münden ����������������������������������������������������������������  05541/90520
DRK Münden ����������������������������������������������������������������  05541/98260

Giftinformations-Notfallnummer
Göttingen ������������������������������������������������������������������������� 0551/19240

Zahnärztlicher Notdienst

von 10.00 bis 11.00 Uhr
Die tagesaktuelle notdiensthabende Praxis erfahren Sie immer unter der 
Rufnummer 0551/50461639 oder auf zahnaerzte.de

Tierärztlicher Notdienst
www.tierarzt-notdienst-goettingen.de

Notruf 112 ������������������������������������������������������������������������  Feuerwehr
Notruf 110 �������������������������������������������������������������������������������  Polizei
Polizeistation Staufenberg ����������������������������������������� 05543/3033115

Apothekendienst

Kassel
04.07.2026
KULP-Apotheke Vorderer Westen,
Goethestr. 47 ������������������������������������������������������������������  0561/76691133

05.07.2026
Schwanen Apotheke, Garde-Du-Corps-Str. 7 ���������������������  0561/776216

06.07.2026
Apotheke am Wolfsanger, Wolfsangerstr. 100 ������������������  0561/8790950

07.07.2026
Apotheke im City-Point, Königsplatz 61 ����������������������������  0561/7013730

08.07.2026
Neue Apotheke zum Rathaus, Lange Str. 49,
Lohfelden ����������������������������������������������������������������������������  0561/514546

09.07.2026
Franzgraben Apotheke, Franzgraben 40-42 ���������������������  0561/7663990

10.07.2026
Apotheke am Wolfsanger, Wolfsangerstr. 100 ������������������  0561/8790950
Der Wechsel an Sonn- und Feiertagen findet jeweils morgens um 9.00 
Uhr statt.

Hann. Münden
04.07.2026
Aegidien-Apotheke, Lange Str. 101 ����������������������������������  05541/912880

05.07.2026
Leonardo-Apotheke, Am Entenbusch 68 ����������������������������  05541/34545

06.07.2026
Ahorn-Apotheke, Raiffeisenstr. 4,
Fuldatal-Simmershausen ����������������������������������������������������  0561/813058

07.07.2026
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 4 ���������������������������������������  05541/71361

08.07.2026
Rosen-Apotheke, Lange Straße 53-55 �������������������������������  05541/98880

09.07.2026
Rosen-Apotheke, Hannoversche Str. 43a, ����������������������������  05543/4032
Staufenberg-Landwehrhagen

10.07.2026
Werra-Apotheke, Wiershäuser Weg 5 ����������������������������������  05541/2272
Der Wechsel an Sonn- und Feiertagen findet jeweils morgens um 9.00 
Uhr statt.

ASB-Tagespflege Lutterberg
Leitung: Melanie Bolse
Göttinger Str. 6, 34355 Staufenberg��������������������������Tel.: 05543 / 308980
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 – 16.00 Uhr
E-Mail: tagespflege-lutterberg@asb-muenden.de,
Homepage: www.asb-muenden.de

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen 
im Landkreis Göttingen

Landkreis Göttingen, Zimmer Nr. 171 und 172, Reinhäuser Landstr. 4, 
37083 Göttingen
Frau Quintscher, 0551/525-2909 oder Frau Winter, 0551/525-2908
E-mail: senioren-undpflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de
Persönliche Beratungsgespräche sind auch außerhalb der regelmäßigen 
Öffnungszeiten und in der häuslichen Umgebung nach vorheriger telefo-
nischer Vereinbarung möglich.

Häusliche Krankenpflege
Sozialstation Hann. Münden
Tanzwerderstraße 17, 34346 Hann. Münden
Beratung: 9.00-14.00 Uhr
Rund um die Uhr erreichbar �����������������������������������������������  05541/91210

Mobile Kranken- & Seniorenpflege Salzmann
Gemeinnützige Pflege mbH
Außenstelle Staufenberg, freecall ������������������������������������� 0800 4073 000
Pflegenotruf - 24 Std. – ���������������������������������������������������� 0163/407 30 40
Amb. Pflegedienst Leben in Hoffnung �����������������������  0561/31746569
Spangenberger Str. 2, 34123 Kassel
Beratung: 10:00 - 15.00 Uhr
Außenstelle Staufenberg
Pflegenotruf - 24 Std. - ���������������������������������������������������� 0176/84370187

Ambulanter Pflegedienst „Patricia König“
Außenstelle Staufenberg
Rund um die Uhr erreichbar unter ������������������������������������  0173/4318211

RR Kasseler Pflegedienst GbR
Ambulanter Senioren,- und Krankenpflegedienst aus Niestetal
Hannoversche Str. 20, 34266 Niestetal  0561-50610170

Hebamme
Frau Jasmin Lorenc, Am Heiligenstock 11,
Escherode ��������������������������������������������������������������������  05543/30 21 800
Frau Esrah Schneider, Habichtsbornstr. 17,
Escherode ����������������������������������������������������������������������  0176/41528851
Frau Saliah Klähn������������������������������������������������������������  0151/19107463

Tagesmütter
Escherode
Jasmin Müller – Die kleinen Raupen��������������������������Tel: 0151 67500228
Internet: www.die-kleinen-raupen.jimdosite.com

Landwehrhagen
Christine Bölte������������������������������������������������������������Tel: 0151 51400920
E-Mail: matthiasboelte@t-online.de

Uschlag
Frau Marion Rohde – Die Zipfelinis������������������������Mobil: 0159/06402982
E-Mail: die_zipfelinis@gmx.de
Frau Katharina Conrady -
Die kleinen Lilienmonster���������������������������������������Mobil: 0151/59491784
E-Mail: katharina-conrady@web.de

Bei Stromausfall
EAM
Strom- und Erdgasversorgung ��������������������������������������  0561/9330-9330
Netz und Einspeisung ������������������������������������������������������  0800/3250532*
Entstörungsdienst Strom �������������������������������������������������  0800/3410134*
Entstörungsdienst Erdgas �����������������������������������������������  0800/3410134*
Internet: www.EAM.de
Email: info@EnergieNetz-Mitte.de
*Kostenfreie Rufnummern

Wasserversorgung/
Abwasserbeseitigung

Bei Störungen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung innerhalb der Gemeinde Staufenberg können Sie die Mitarbeiter 
des Wasserverbandes Peine im Regionalcenter Süd unter folgenden Te-
lefonnummern erreichen:
während der Dienstzeiten ��������������������������������������������������  05502/9105-0
Wasserverband Peine
Regionalcenter Süd
Kirchplatz 2
37127 Dransfeld
außerhalb der Dienstzeiten
Notruf �������������������������������������������������������������������������������  05171/956-199
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1.2 Als spätester Zeitpunkt für die Räumung der Grundstücke 
nach Aberntung wird bestimmt:

a) bei den mit Wintergerste bestellten Äckern der 15.08.2026,
b) bei den mit Weizen, Sommergerste, Hafer, Raps und Triti-
cale bestellten Äckern der 01.09.2026,
c) für alle übrigen Kleearten der 01.09.2026,
d) für Mais der 01.11.2026,
e) bei den mit Küchenkräutern/Bohnenkräutern bestellten 
Äckern der 01.09.2026,
f) für Gartengrundstücke der 15.08.2026,
g) für Wiesen und Weiden der 01.10.2026.

Die Abräumung muss am Abend des Übergabetages beendet sein. 
Am darauffolgenden Tag kann der/die Grundstücksempfänger/in 
mit der Bestellung beginnen. Die dann noch nicht abgeräumten 
Reste der Ernte können von dem/der Grundstücksempfänger/in 
auf Gefahr und Kosten des alten Besitzers nach Anweisung des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft entfernt werden; er ist je-
doch nicht berechtigt, sich die Früchte anzueignen.

1.3 Der Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist 
befugt, in Abstimmung mit der Flurbereinigungsbehörde, nach 
Herbeiführung eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses ein-
zelne oder alle Aberntungsfristen nach Bedarf für alle Beteiligten 
gleichmäßig zu verlängern, wenn dies infolge allgemeiner Ver-
spätung der Ernte notwendig erscheint. Zur Fristverlängerung in 
Einzelfällen ist allein die Flurbereinigungsbehörde befugt.

1.4 Im Frühjahr untergesäter Dauerklee darf nicht ohne Genehmi-
gung der Flurbereinigungsbehörde umgebrochen werden.

1.5 Der Vorbesitzer/die Vorbesitzerin darf Flächen, die einem an-
deren zugewiesen werden, im Jahr der Besitzeinweisung 
nach Aberntung nicht mehr mit Nachfrüchten, Rauhfutter und 
dergleichen bestellen, andernfalls geht das Eigentum an der 
Nachfrucht ohne Entschädigung auf den/die Grundstücks-
empfänger/in über. Der Vorbesitzer/die Vorbesitzerin darf auch 
keinen Boden von diesen Flächen abfahren, sonst ist er dem 
Grundstücksempfänger/der Grundstücksempfängerin zum Er-
satz des Schadens verpflichtet.

§ 2 Obstbäume, Beerensträucher, Feld-gehölze, 
Holzbestände, Wald usw.

(gemäß § 50 FlurbG)

2.1. Der Besitz an den Obstbäumen und Beerensträucher geht zu-
sammen mit den Grundstücken, auf denen sie stehen, auf den 
Empfänger/die Empfängerin der Landabfindung über. Die Ernte 
steht für das Jahr 2026 noch dem/der bisherigen Besitzer/in 
bzw. Eigentümer/in zu.

2.2. Gemäß § 50 FlurbG hat der/die Empfänger/in der Landabfindung 
Obstbäume und Beerensträucher sowie Bäume, Feldgehölze 
und Hecken, deren Erhaltung aus Gründen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege oder aus anderen Gründen geboten 
ist, zu übernehmen.

2.3. Für die in Nr. 2.1 genannten Holzpflanzungen – soweit sie nach 
Sachverständigengutachten einen wirtschaftlichen Wert haben 
– hat die Teilnehmergemeinschaft den bisherigen Eigentümer in 
Geld abzufinden; sie kann von dem/der Empfänger/in der Land-
abfindung eine angemessene Erstattung verlangen. Die v. g. 
Holzpflanzungen, die keinen wirtschaftlichen Wert haben, jedoch 
nach dem Wege- und Gewässerplan (Plan nach § 41 FlurbG) zu 
erhalten sind, hat der/ die Empfänger/in der Landabfindung ohne 
Wertausgleich zur Nutzung und Pflege zu übernehmen.
Dem/der bisherigen Eigentümer/in kann ein Wertausgleich in 
Geld nach Maßgabe eines Vorstandsbeschlusses der Teilneh-
mergemeinschaft zur Vermeidung von unbilligen Härten gewährt 
werden.

2.4. Die Wertermittlung für Holzpflanzen (z. B. Obstbäume, Beeren-
sträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke usw.) erfolgt auf Veranlas-
sung der Flurbereinigungsbehörde durch Sachverständige. Die 
Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung sind/
werden in Verzeichnissen nachgewiesen.

2.5. Im Falle eines Widerspruches gegen die Feststellung der Wert-
ermittlungsergebnisse für Holzpflanzen dürfen die in Nr. 2 ge-
nannten Pflanzen nicht ausgeästet oder entfernt werden.

2.6. Ein Baum gehört zu dem Grundstück, in welchem der Stamm 
aus der Erde kommt. Schneidet die neue Grundstücksgrenze 
durch den Stamm oder ist der Stamm so schief gewachsen, 
dass die Baumkrone stark überhängt, so hat auf Antrag die Be-
seitigung auf Kosten der Teilnehmergemeinschaft bzw. des Un-
ternehmensträgers zu erfolgen; hierbei wird der/die Vorbesitzer/
in seitens der Teilnehmergemeinschaft bzw. des Unternehmens-
trägers entschädigt.

2.7. Steht eine unter Nr. 2.1 aufgeführte Holzpflanze so nahe an der 
neuen Grenze, dass der/die Empfänger/in des Nachbargrund-
stückes nach § 910 BGB die Beseitigung von Zweigen oder Wur-
zelwerk verlangen kann, hat die Teilnehmergemeinschaft bzw. 
der Unternehmensträger den Schaden aus der Wertminderung 
der Holzpflanze zu ersetzen.

Telefon für Maßnahmen  
der Gefahrenabwehr
außerhalb der Dienst- und Sprechzeiten � 05543/47232

Naturschutz- und Regionalbeauftragte für 
die Gemeinde Staufenberg

Herrn Jürgen Hassemeier, Forstamtstraße 6
34355 Staufenberg-Escherode���������������������������������������� 01577 174 7864
Juergen.h@gastwerke.de

	» Unsere Jubilare

Wir gratulieren
In der Zeit vom 04.07.2026 bis 10.07.2026 haben folgende Bürgerin-
nen und Bürger Geburtstag

04.07.2026
Herr Frank Lindel, Speele ������������������������������������������������� 80. Geburtstag
Die Gemeinde Staufenberg gratuliert allen Bürgerinnen und Bürgern, die 
in dieser Woche feiern, insbesondere den vorstehend genannten älteren 
Einwohnern und wünscht ihnen weiterhin alles Gute.

Bernd Grebenstein, Bürgermeister

Veröffentlichung von Jubilaren mit Ihrer Zustimmung möglich
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dürfen wir perso-
nenbezogene Daten nur dann veröffentlichen, wenn eine ausdrückliche 
Einwilligung der Betroffenen vorliegt. Um namentlich im Mitteilungsblatt 
erscheinen zu können, ist daher eine aktive Zustimmung erforderlich.
Die Einverständniserklärung kann auf unserer Homepage heruntergeladen 
oder auf Anfrage per E-Mail sowie persönlich während der Öffnungszeiten 
des Bürgerbüros ausgehändigt werden. Den ausgefüllten und unterschrie-
benen Vordruck können Sie einfach im Rathaus abgeben oder uns per Post 
bzw. E-Mail (rathaus@staufenberg-nds.de) zukommen lassen.	» Öffentliche und amtliche 

Bekanntmachungen

Überleitungsbestimmungen

im Flurbereinigungsverfahren von
Oberrieden-Werra, Az.: VF 2608

Vorbemerkung
Aufgrund des § 62 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der 
derzeit geltenden Fassung regeln die nachstehenden Bestimmungen, zu 
denen der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gehört wurde, die tat-
sächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich den Übergang 
des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke.
Diese Bestimmungen können, insoweit sie nicht auf gesetzlichen Vorschrif-
ten beruhen oder bestimmte Fristen für die Einreichung von Anträgen an 
die Flurbereinigungsbehörde angeben, durch abweichende Vereinbarung 
unter den Beteiligten ersetzt werden. Dies trifft insbesondere auf die im 
Rahmen der Abfindungsverhandlungen zwischen den Beteiligten und der 
Flurbereinigungsbehörde getroffenen Regelungen zu. Die Flurbereini-
gungsbehörde kann in besonderen Fällen auch von Amts wegen oder auf 
Antrag die nachfolgend festgesetzten Zeitpunkte abändern.
Die Überleitungsbestimmungen kommen erst mit dem Tage zur Anwen-
dung, an dem die Flurbereinigungsbehörde die vorläufige Besitzeinwei-
sung nach § 65 FlurbG anordnet. Sie sind Bestandteil dieser Anordnung.

Besitzübergang auf die Landabfindung

§ 1 Landwirtschaftliche Nutzflächen
Unbeschadet etwa noch verbliebener Einwendungen/Widersprüche, die 
später gegen den bekanntzugebenden Flurbereinigungsplan und seiner 
Nachträge noch vorgebracht werden, gehen der Besitz, die Verwaltung 
und die Nutzung der neuen Landabfindungen auf die neuen Besitzer/
innen über, sobald die Früchte des Vorbesitzers abgeerntet sind, spätes-
tens zu dem im nachfolgenden aufgeführten Zeitpunkt.
Soweit gemeinschaftliche Anlagen in Frage kommen, tritt an die Stelle 
des Grundstücksempfängers/der Grundstücksempfängerin die Teilneh-
mergemeinschaft, vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes.

1.1 Alle brachliegenden oder als Hute benutzten Flächen kann der/
die Grundstücksempfänger/in ab dem 15.08.2026 in Besitz neh-
men und bearbeiten, insoweit sie zugänglich sind und die auf 
den angrenzenden Feldern stehenden Früchte dadurch nicht 
beschädigt werden.
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Für jedes Grundstück wird nur ein Übergang von bis zu 5 m Länge ge-
rechnet, für zwei aneinanderstoßende Grundstücke ein gemeinsamer 
Durchlass von bis zu 8 m Länge. Mehr oder längere Durchlässe haben 
die einzelnen Teilnehmer/innen selbst zu beschaffen und zu verlegen.
Zur dauernden profilmäßigen Erhaltung der Gräben werden zu den Über-
gängen nur Rohre mit mindestens der lichten Weite des nächsten unter-
halb gelegenen Durchlasses zugelassen.
Sonstige Übergänge sind so anzulegen, dass die Wasserführung in den 
Gräben und Wasserläufen nicht gehindert wird.
Die Zugänglichkeit zu den Hofgrundstücken ist auf Kosten der Teilneh-
mergemeinschaft wiederherzustellen, wie sie vorher bestanden hat, 
wobei besondere Abmachungen getroffen werden können.

§ 7 Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Überleitungsbestimmungen führen zum 
Schadensersatz. Nach § 137 FlurbG können die obigen Bestimmungen 
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

§ 8 Schlussbestimmungen
Sofern mit der Flurbereinigungsbehörde Regelungen getroffen wurden, 
die von diesen allgemeinen Überleitungsbestimmungen abweichen, so 
gehen diese Regelungen den Überleitungsbestimmungen vor. Ebenso 
gehen abweichende, jedoch einvernehmlich getroffene Vereinbarungen 
zwischen Vorbesitzer/in und Grundstücksempfänger/in – sofern sie sich 
nicht auf Dritte auswirken – diesen Überleitungsbestimmungen vor.

Bad Sooden-Allendorf, den 23.04.2026
Für den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft:

gez. C. Langefeld
gez. M. Burhenne

gez. A. Kunkel
Für die Flurbereinigungsbehörde:

gez. Bußmann-Erler gez. Reichert
(Verfahrensleiterin) (SB Bodenordnung)

Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze)
- Flurbereinigungsbehörde -
Hans-Scholl-Straße 6, 34576 Homberg (Efze)
Tel.-Nr.: +49(611)535-2000, Fax-Nr.: +49(611)535-
2101
E-Mail: info.afb-homberg@hvbg.hessen.de

Öffentliche Bekanntmachung
Gz.:2-HR-05-26-08-01-B-0005#002
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Oberrieden-Werra
Verfahrensnummer: VF 2608

I. Vorläufige Besitzeinweisung
1. Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung
In dem Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Oberrieden-Werra wer-
den die Beteiligten gemäß § 65 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) in der jeweils geltenden Fassung am 
15.08.2026 vorläufig in den Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen.
Der für die Bewertung der eingebrachten Grundstücke und der Abfin-
dungsgrundstücke maßgebliche Stichtag gemäß § 44 Absatz 1 Satz 4 
FlurbG wird auf den 15.08.2026 festgesetzt.
Die tatsächliche Überleitung der Grundstücke in den neuen Zustand (§ 
66 FlurbG) wird durch die Überleitungsbestimmungen (§ 62 FlurbG) vom 
23.04.2026 geregelt.
Mit den in den Überleitungsbestimmungen bestimmten Zeitpunkten 
gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstü-
cke auf den in der neuen Feldeinteilung benannten Empfänger über (§ 
66 Abs. 1 FlurbG).
Diese Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil dieser Anordnung.

2. Erläuterung der neuen Feldeinteilung
Auf Antrag der Beteiligten wird die neue Feldeinteilung (Anzeige der 
Grenzen) an Ort und Stelle angezeigt und erläutert.
Derartige Anträge können ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis 
zum 14.08.2026 telefonisch oder per E-Mail bei den Bediensteten der 
Flurbereinigungsbehördeunter folgenden Kontaktdaten gestellt werden:

Name Tel.-Nr. E-mail
Herrn Reichert 0611/535-2514 marcus.reichert@hvbg.hessen.de
Frau Piotrowski 0611/535-2545 isabella.piotrowski@hvbg.hessen.

de
Sofern kein Bedarf an einer örtlichen Grenzanzeige besteht, ist eine 
Beantragung oder Rückmeldung nicht erforderlich.

3. Hinweise
3.1 Rechtliche Wirkungen
Es wird darauf hingewiesen, dass diese vorläufige Besitzeinweisung nur 
den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke be-
trifft. Die Eigentumsverhältnisse bleiben dadurch unberührt. Der endgül-
tige Rechtszustand wird durch den Flurbereinigungsplan geregelt, gegen 
den zu gegebener Zeit Widerspruch erhoben werden kann (§ 59 FlurbG). 
Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung enden mit 
der Ausführung des Flurbereinigungsplanes gemäß §§ 61, 63 FlurbG 
(Ausführungsanordnung bzw. vorzeitige Ausführungsanordnung). Zu die-
sem Zeitpunkt geht auch das Eigentum an den neuen Grundstücken über.

2.8. Sonderkulturen, wie z. B. Weinstöcke, Spargel, dürfen von den 
Vorbesitzern/Vorbesitzerinnen und Empfängern/ Empfängerin-
nen nur mit besonderer Genehmigung der Flurbereinigungsbe-
hörde entfernt werden.

2.9. Für Waldflächen und Holzbestände werden im Falle des Be-
sitzwechsels die jeweiligen Werte ermittelt. Falls erforderlich, 
müssen Holzeinschlag und Abräumung bis spätestens zum 
01.10.2026 erfolgt sein.
Sofern die Werte bereits ermittelt wurden bzw. kein Holzein-
schlag vereinbart ist, erfolgt der Besitzübergang von Waldflä-
chen zum 01.10.2026.

2.10. Es wird darauf hingewiesen, dass es gemäß § 39 Abs. 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) verboten ist, zum 
Schutze von Pflanzen und Tieren im Außenbereich, in der Zeit 
vom 01. 03. bis zum 30.09. Hecken und Gebüsche zu roden, 
abzuschneiden, zurückzuschneiden oder abzutrennen.

2.11. Für Waldgrundstücke wird auf die Sonderbestimmungen des § 85 
FlurbG verwiesen. Danach bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, bis zur Aus-
führungsanordnung der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.

§ 3 Zäune, Einfriedigungen,  
Stützmauern, Unrat, Ablagerungen

3.1 Zäune und andere Einfriedigungen hat im Allgemeinen der/die Vor-
besitzer/in bis zum 30.09.2026 zu entfernen, andernfalls werden sie 
ohne Entschädigung dem/der Grundstücksempfänger/in zufallen.

3.2 Zäune und andere Einfriedigungen, welche durch den neuen 
Grundstückszuschnitt versetzt/ anzupassen oder zu beseitigen 
sind, ebenso Unrat und Ablagerungen von Materialien aller Art 
hat der/ die Vorbesitzer/in bis zum 30.09.2026 zu entfernen, an-
dernfalls werden sie im Auftrag der Teilnehmergemeinschaft auf 
Kosten des Vorbesitzers beseitigt.

3.3 Wird eine Versetzung von Einfriedigungen oder baulichen Anlagen, 
z. B. Hühnerstall, Bienenhaus usw., innerhalb des Ortsberings ledig-
lich infolge Grenzänderung im privaten Interesse von Teilnehmern 
erforderlich, so haben grundsätzlich die durch solche Maßnahmen 
begünstigten Teilnehmer/innen die Versetzungskosten zu tragen.

3.4 Stützmauern sind wesentliche Bestandteile des Grundstückes 
und gehen daher mit diesem über. Sie dürfen zur Meidung von 
Schadensersatzpflicht dem/der Vorbesitzer /in und Empfänger/
in weder beschädigt noch ohne Genehmigung der Flurbereini-
gungsbehörde entfernt werden.

3.5 Erd-, Kompost-, Steinhaufen und ähnliches bleiben bis zum 
30.09.2026 zur Verfügung des/der Vorbesitzers/Vorbesitze-
rin und gehen danach unentgeltlich in das Eigentum des/der 
Grundstücksempfängers/ Grundstücksempfängerin über. Lehnt 
der/die Grundstücksempfänger/in eine Übernahme ab, so hat 
der Vorbesitzende das Material bis zum o.g. Zeitpunkt zu entfer-
nen, andernfalls wird es im Auftrag der Teilnehmergemeinschaft 
auf Kosten des/der Vorbesitzers/ Vorbesitzerin beseitigt.

§ 4 Düngungszustand und Klee
Den Ausgleich des Düngers auf Grundstücken, die die ortsüblichen Saa-
ten noch nicht getragen haben sowie wiederkehrende Nutzungen (Klee 
und sonstige Futtergewächse) haben die Beteiligten unter sich zu regeln, 
wobei grundsätzlich der Ausgleich des neuesten Düngungszustandes 
durch gegenseitige Aufrechnung als erfolgt gilt.

§ 5 Regelungen der Pachtverhältnisse
Hierfür gelten die §§ 70 und 71 FlurbG. Dies bedeutet:

5.1 Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem 
alten und neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder in anderer Weise auszugleichen.

5.2 Wird der Pachtbesitz durch die Flurbereinigung so erheblich ge-
ändert, dass dem/der Pächter/in die Bewirtschaftung wesentlich 
erschwert wird, so ist das Pachtverhältnis zum Ende des beim 
Besitzübergang laufenden oder des darauffolgenden ersten 
Pachtjahres aufzulösen.

5.3 Über den Ausgleich des Wertunterschiedes und die Auflösung 
des Pachtvertrages entscheidet die Flurbereinigungsbehörde. 
Eine Entscheidung ergeht nur auf Antrag.

5.4 Der Antrag auf Auflösung des Pachtvertrages kann nur vom 
Pächter gestellt werden.

5.5 Diese Vorschriften gelten nicht, soweit Pächter und Verpächter 
eine abweichende Regelung getroffen haben.

§ 6 Übergänge und Rohrdurchlässe  
als Übergang zu den Grundstücken  

und Sammeldränagen
Das Bedürfnis zu Übergängen wird im Zweifel durch die Flurbereinigungs-
behörde festgestellt. Die erforderlichen Übergänge und Durchlässe über 
die Wegeseitengräben und die an den Wegen entlangführenden Wasser-
läufe zu ihren Grundstücken hat die Teilnehmergemeinschaft bzw. der 
Unternehmensträger zu erstellen.
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Somit überwiegen das öffentliche Interesse sowie das gemeinschaftliche 
und wirtschaftliche Interesse der Beteiligten den möglichen entgegenste-
henden Interessen einzelner Beteiligter.
Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung sind 
somit gegeben.

Rechtsmittelbelehrung
Nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung kann auf Antrag der

Hessische Verwaltungsgerichtshof
- Flurbereinigungsgericht -,

Goethestraße 41+43,34119 Kassel
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz oder teilweise wie-
derherstellen. Dieser Antrag ist schriftlich zu stellen oder zu Protokoll des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Datenschutz
Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann unter der 
Internetadresse https://hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen werden.

Homberg (Efze), den 27.05.2026
Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze)

- Flurbereinigungsbehörde -
(LS)

Im Auftrag
gez.

(Bußmann-Erler, Verfahrensleitung)	» Infos Verwaltung und anderer 
Dienststellen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Staufenberg - Rathaus, Hannoversche Straße 21, Landwehrhagen
Bürgerbüro als Dienstleistungszentrum!
Das Bürgerbüro der Gemeinde Staufenberg finden Sie im Eingangsbe-
reich des Rathauses rechts.
Zur Vermeidung von Wartezeiten empfehlen wir eine Terminvereinbarung 
über unsere Homepage oder gerne auch telefonisch. Ein Wochenend-
dienst ist nicht verfügbar.
Terminabsprache bitte telefonisch unter �������������������������� 05543/3010

Öffnungszeiten der KFZ-Zulassungsstelle im Bürgerbüro:
Auch hier gilt eine vorherige Terminabsprache unter ���� 05543/30137
Montags - Donnerstag von 8.00 bis 15.30 Uhr
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr

Achtung:
Schilderprägestelle geöffnet
Mo.- Fr. 8.15 bis 11.15 Uhr

Besuchszeiten der Vollstreckungsstelle
nach telefonischer Vereinbarung unter 05543/301-14

Sprechzeiten des Kinder- und Jugendbüro im Bohlweg 8
nach Vereinbarung
Telefonnummer ������������������������������������������������������������������ 05543/910394
Website:
www.staufenberg-nds.de/ leben in Staufenberg/ Kinder- und Jugendbüro
E-mailadresse: jugend@staufenberg-nds.de

Gemeindeheimatpflege:
Archiv im Rathaus der Gemeinde Staufenberg
Hannoversche Str. 21
34355 Staufenberg

Gleichstellungsbeauftragte
Die Gleichstellungsbeauftragte Frau Daniela Grebenstein bietet ab dem 
06.10.2025 immer montags von 14.00 bis 16.00 Uhr eine offene Sprech-
stunde an.
Weitere Terminvereinbarungen können unter gleichstellungsstelle@stau-
fenberg-nds.de vereinbart werden.

Staufenberger Gemeindeservice
Verwaltung ���������������������������������������������������������������������������308-643/-633
Technischer Gemeindeservice�������������������������������������������������������  47232
Fax ������������������������������������������������������������������������������������������������ 303835

Jobcenter Hann. Münden
In Angelegenheiten nach dem SGB II, SGB XII und Asylbewerberleis-
tungsgesetz.
Sprechzeiten:

Mo., Mi. und Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstags geschlossen!
Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem
Leistungssachbearbeiter������������������������������������  Tel.: 05541/99914- 3240

Schlichten statt richten
Deutschlands älteste und über die Jahre auch erfolgreichste Institution 
der vorgerichtlichen Streitschlichtung sind die flächendeckend ehrenamt-
lich tätigen Schiedsmänner und Schiedsfrauen.

3.2 Zeitweilige Einschränkung des Eigentums
Die nach §§ 34 bzw. 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Ein-
schränkungen des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes bzw. im Falle von § 85 Nr. 5 FlurbG bis zur Aus-
führungsanordnung bestehen. Daher bedürfen - soweit in den Überlei-
tungsbestimmungen nichts Anderweitiges festgesetzt ist - auch weiterhin 
Änderungen in der Nutzungsart, die über den Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z. B. Beseitigung oder Neu-
anpflanzung von Hecken oder Bäumen, Errichtung oder Veränderungen 
von Bauwerken etc.) der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.
3.3 Nießbrauch, Pacht
Anträge, die Ansprüche nach § 69 FlurbG aus einem Nießbrauchsrecht 
oder nach § 70 FlurbG aus einem Pachtverhältnis zum Gegenstand 
haben, sind gemäß § 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass 
dieser vorläufigen Besitzeinweisung bei der Flurbereinigungsbehörde, 
dem Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 
6, 34576 Homberg (Efze), zu stellen. Der Lauf der Frist beginnt mit dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

4. Bekanntmachung
Diese vorläufige Besitzeinweisung wird mit den Überleitungsbestimmungen 
in den beiden Flurbereinigungsgemeinden Bad Sooden-Allendorf und Wit-
zenhausen und in den angrenzenden Städten Großalmerode, Eschwege 
und Hann. Münden sowie in den Gemeinden Berkatal, Neu-Eichenberg, 
Friedland, Meinhard, Rosdorf, Staufenberg, Verwaltungsgemeinschaft 
Ershausen/Geismar für die Gemeinde Volkerode, Verwaltungsgemein-
schaft Hanstein-Rusteberg für die Gemeinden Bornhagen, Lindewerra und 
Wahlhausen sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Uder für die Gemeinde 
Asbach-Sickenberg öffentlich bekannt gemacht.
Gleichzeitig werden die vorläufige Besitzeinweisung, die Überleitungsbe-
stimmungen und eine Übersichtskarte (Karte zur Besitzeinweisung) für 
die Dauer von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt.
Die Auslegung erfolgt bei der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Marktplatz 8, 
37242 Bad Sooden-Allendorf während der dortigen Dienstzeiten.
Darüber hinaus sind die zur Einsichtnahme ausgelegten Unterlagen über 
die Internetadresse https://hvbg.hessen.de/VF2608 abrufbar.

Begründung
Die Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung wird auf der Grundlage 
des § 65 FlurbG von der zuständigen Flurbereinigungsbehörde erlassen. 
Die Grundstücke innerhalb des Flurbereinigungsgebietes wurden neu ge-
ordnet, die Teilnehmer wurden vorher über ihre Wünsche zur Abfindung 
gehört. Die Grenzen der neuen Grundstücke wurden in die Örtlichkeit 
übertragen. Die endgültigen Nachweise für Fläche und Wert der neuen 
Grundstücke liegen vor und das Verhältnis der Abfindung zu dem von 
jedem Beteiligten Eingebrachten steht fest. Der Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft wurde zu den Überleitungsbestimmungen gem. §§ 65 Abs. 
2 in Verbindung mit § 62 Abs. 2 FlurbG gehört.
Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll erreicht werden, dass die Teilnehmer 
möglichst rasch in die zu erwartenden Vorteile der Flurbereinigung gelangen.
Allen Beteiligten soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre neuen Grund-
stücke schnellstmöglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung zu übernehmen.
Die formellen und materiellen Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 FlurbG 
zur Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung liegen somit vor.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Besitzeinweisung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Bodenmanagement 
Homberg (Efze)
- Flurbereinigungsbehörde -, Hans-Scholl-Straße 6, 34576 Homberg 
(Efze) oder der Außenstelle Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze), 
Goldbachstraße 12a, 37269 Eschwege oder beim Hessischen Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation, - Obere Flurbereini-
gungsbehörde -, Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden erhoben werden.
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.
Der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung.

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Anordnung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Besitzeinweisung mit den Über-
leitungsbestimmungen wird nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in der jeweils geltenden Fassung angeordnet mit der 
Folge, dass die aufschiebende Wirkung von Widersprüchen aufgehoben wird.

Begründung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Besitzeinweisung einschließ-
lich der Überleitungsbestimmungen vom 23.04.2026 liegt im überwie-
genden Interesse der Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens. Die 
aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass viele 
Beteiligte ihre Landabfindung zu den in den Überleitungsbestimmungen 
vorgesehenen Zeitpunkten nicht in Besitz nehmen können.
Bei der Vielzahl der betroffenen Grundstückseigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten, muss sich der Übergang von Besitz, Verwaltung und Nutzung 
auf die Empfänger der neuen Grundstücke für das gesamte Flurbereini-
gungsgebiet einheitlich zu den festgesetzten Zeiten vollziehen, da sonst 
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der neu zugeteilten Grundstücke 
nicht gewährleistet ist.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da der 
Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der landwirtschaftlichen Betriebe daran gelegen ist, die Ziele des Flurbe-
reinigungsverfahrens möglichst bald herbeizuführen.

http://www.staufenberg-nds.de/%20leben
http://staufenberg-nds.de
http://staufenberg-nds.de
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Zeitraum: 01. Juli – 15. Oktober 2026.
Das einseitige Halteverbot gilt während dieser Zeit von 08:00 bis 
22:00 Uhr.

Allgemeiner Hinweis:
Bitte parken Sie grundsätzlich nicht vor den Zufahrten zu landwirt-
schaftlichen Flächen.

Aufruf zur Straßenreinigung/ 
Grundstückspflege

Die Gemeindeverwaltung möchte aus gegebenem Anlass alle Eigentümer 
und die Nutzer von Grundstücken, die innerhalb von bebauten Ortslagen 
liegen, auf Ihre Straßenreinigungspflicht und Grünflächenpflege hinweisen.
Es musste leider festgestellt werden, dass die Reinigung der Gehwege, 
hierzu gehört auch die Beseitigung von Bewuchs/Unkraut und Abla-
gerungen in den Gossen und Straßenrinnen, nicht so vorgenommen 
wird, wie es durch die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Stau-
fenberg verlangt wird. Ebenfalls wachsen teilweise Büsche, Hecken und 
Sträucher auf die öffentlichen Flächen und Nachbargrundstücke.
Im Interesse eines gepflegten Ortsbildes möchte ich Sie bitten, Ihrer 
Straßenreinigungspflicht/Grünflächenpflege nachzukommen.

Gemeinde Staufenberg
- Ordnungsamt -

Die Schiedsleute in Staufenberg:
Schiedsfrau Christa Siebert, Tel. 05543/301-16, Bitte ggf. Nachricht auf 
AB hinterlassen oder eine E-Mail an schiedsamt@staufenberg-nds.de 
schreiben mit Angabe der Telefonnummer
Stellv. Schiedsmann Rolf Haeder������������������������������  Tel. 05543/9985800

Sozialversicherungsangelegenheiten:
Beratung in Sozialversicherungsfragen erhalten sie bei der Deutschen 
Rentenversicherung in Göttingen unter der ��������������Tel.Nr: 0551/707050
oder Zentrale Deutsche Rentenversicherung Hessen ��Tel.Nr.: 069/9999 2090

Behindertenbeauftragter beim Landkreis Göttingen:
Herr Wolfgang Peter��������������������������������������������������  Tel.: 0551/525-2563

Der Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreis Göttingen:
Besuchs- und Ansprechzeiten in Hann. Münden im
„Haus der sozialen Dienste“, Am Plan 2 in 34346 Hann. Münden
Montag - Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

ausschließlich nach telefonischer Vereinbarung
Frau Gaby Quintscher������������������������������������������������  Tel. 0551/525-2909
Frau Maria-Elisabeth Richardt������������������������������������  Tel. 0551/525-2809
Frau Astrid Winter�������������������������������������������������������  Tel. 0551/525-2908
E-mail: senioren-undpflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de

Finanzamt Göttingen Außenstelle Hann. Münden
�����������������������������������������������������Tel.: 0551-407-590 oder 0551-407-591

E-Mail Adresse Gemeindeblatt:
mitteilungsblatt@staufenberg-nds.de

Verkehrsbeschränkungen 2026
Ortsteil Uschlag
Mastenweg
Im Mastenweg in Uschlag wird wie im vergangenen Jahr befristet wäh-
rend der Erntezeit – ein einseitiges Halteverbot angeordnet, um die 
Durchfahrt der großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu den Feldern 
zu gewährleisten.
Zeitraum: 01. Juli – 15. Oktober 2026.
Das einseitige Halteverbot gilt während dieser Zeit von 08:00 bis 
22:00 Uhr.

Ortsteil Landwehrhagen
Untere Dorfstraße
Wie im vergangenen Jahr ist in der Unteren Dorfstraße – befristet wäh-
rend der Erntezeit – ein einseitiges eingeschränktes Halteverbot geord-
net, um die Durchfahrt der großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu 
gewährleisten. Wir bitten um Verständnis für diese befristete Maßnahme.
Zeitraum: 15. Juni – 01. Oktober 2026.
Das eingeschränkte Halteverbot gilt während dieser Zeit von 11:00 
Uhr bis 22:00 Uhr täglich.

Ortsteil Landwehrhagen
Kragenhofer Straße
In der Kragenhofer Straße ist auch in diesem Jahr – befristet während 
der Erntezeit – ein einseitiges Halteverbot angeordnet, um die Durchfahrt 
der großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu den Feldern westlich von 
Landwehrhagen zu gewährleisten.
Zeitraum: 15. Juni – 01. Oktober 2026.
Das einseitige Halteverbot, versetzt sowohl auf der Süd- und Nord-
seite mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30, gilt während dieser 
Zeit von 11:00 bis 22:00 Uhr.

Ortsteil Nienhagen
Ingelheimstraße
Steinbergstraße
In der Ingelheimstraße und der Steinbergstraße ist auch in diesem Jahr 
– befristet während der Erntezeit – ein einseitiges Halteverbot angeord-
net, um die Durchfahrt der großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu den 
Feldern zu gewährleisten.

Staufenberg (Zentrale) | 2 x Kassel (Innenstadt & Klinikum) | Hofgeismar
Gudensberg | Niestetal (Zentrallager)

Rehatechnik | Homecare | Wohnraumberatung
Orthopädietechnik | Orthopädische Einlagen | Kompressionsversorgung  

Triftstraße 18 | 34355 Staufenberg | Tel. 0561-78805-0  | www.medicus-ks.de |  info@medicus-ks.de

Unsere neue Zentrale in Staufenberg/Lutterberg hat 
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet!

- Anzeige -

Wichtige Information aus der Gemeinde 
Staufenberg: Entscheidung  

des Verwaltungsausschusses  
zu Urheberrechtsfragen

Die digitale Welt bietet unzählige Möglichkeiten, birgt jedoch auch 
rechtliche Fallstricke. Schneller als gedacht kann es im Alltag – sei es 
im Rahmen von Vereinsarbeit, ehrenamtlichem Engagement oder bei 
der Erstellung von Publikationen – zu unbeabsichtigten Verletzungen 
des Urheberrechts kommen.
In seiner jüngsten Sitzung hatte sich der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Staufenberg mit einem solchen konkreten Einzelfall zu be-
fassen. Nach eingehender Beratung hat das Gremium beschlossen, 
sich in diesem speziellen Fall mit 50 % an den entstandenen Kosten 
der Urheberrechtsverletzung zu beteiligen.
Aus Gründen des Datenschutzes und zum Schutz der Privatsphäre 
der Beteiligten wird der Empfänger dieser finanziellen Unterstützung 
nicht namentlich genannt. Die Gemeinde Staufenberg betont aus-
drücklich, dass es sich hierbei um eine reine Einzelfallentscheidung 
handelt, der eine besondere Abwägung der Umstände zugrunde lag.

Wichtiger Hinweis der Gemeindeverwaltung:
Aus dieser einmaligen Kostenübernahme kann kein Rechtsanspruch und 
kein Automatismus für zukünftige, ähnliche Fälle abgeleitet werden. Die 
Gemeinde ist dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beim 
Umgang mit Steuergeldern verpflichtet. Eine pauschale Übernahme von 
Schadensersatzansprüchen oder Abmahngebühren, die durch private 
oder externe Pflichtverletzungen entstehen, ist grundsätzlich nicht möglich.
Die Gemeinde Staufenberg nimmt diesen Vorfall zum Anlass, noch-
mals alle Akteure, Vereine und Bürger für den sorgsamen Umgang 
zu sensibilisieren. Bitte prüfen Sie bei der Verwendung von Bildern, 
Texten, Musik oder Grafiken im Internet oder in gedruckten Medien 
stets im Vorfeld, ob die entsprechenden Nutzungsrechte vorliegen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Gemeinde Staufenberg
Der Verwaltungsausschuss

mailto:schiedsamt@staufenberg-nds.de
mailto:senioren-undpflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de
mailto:pflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de
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Positive Energie aus der Mitte
www.EAM.de/Sommer

Dein Projekt. Unsere Energie.
Energie für kreative Ideen – zeigen Sie Ihr Do-it-yourself-Projekt 
und sichern sich eine Chance auf tolle Preise.

*Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter
www.EAM.de/Sommer

Foto hochladen, abstimmen     
und Gewinne sichern*

 Professionelles Werkzeugset 
 Mega Power Bank
 1.000 € fürs nächste Projekt

Dorf Steinrode
Aktionsprogramme für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen können 
gebucht werden. Das Dörfchen kann außerdem für private Feiern gemie-
tet werden (mit oder ohne Programm).
Buchungsanfragen bitte per E-Mail an info@steinrode.de.
Eine Ansprechpartnerin beantwortet Fragen und führt durch das Dorf.
Tel: 0176/ 52 41 44 53.
Weitere Infos zu diesem Projekt unter www.steinrode.de.

Mittelalterdorf Steinrode
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Mittelalterdorf Steinrode, Kohlenstraße 101, Hann. Münden, öffnet am 
Sonntag, 12. Juli, das nächste Mal seine Tore für spontane Besucherinnen 
und Besucher. Von 11 bis 17 Uhr kann man ohne Anmeldung einfach kom-
men, es gibt Infos über die Arbeit unseres Vereins (Führung gegen 13 Uhr), 
einen Imbiss von Grill, Kaffee, Kuchen und Spielemöglichkeiten von Schätze-
Ausgraben bis Leitergolf, von Zapfen-Zielwerfen bis Wikingertennis. Eintritt 
für Menschen ab 18 Jahre: 4 Euro, Kinder und Jugendliche frei. Zusätzlich zu 
unseren ständigen Möglichkeiten, in der Natur aktiv zu werden, gibt es auch 
wieder zwei extra Workshops: Darin geht es diesmal um Kräuteröle und ums 
Herstellen von kleinen Schmuckstücken aus Holz oder Horn.

Das Programm am 12. Juli im Überblick:
11 bis 17 Uhr: Schreiben mit Feder und Tinte und Spieleausleihe in der Kirche,
ab 12 Uhr Übungs-Lehmbaustelle mit dem Förderverein Mündener Altstadt.
11.30 Uhr, Workshop 1: Kräuter-Rundgang, anschließend Kräuter-Öle 
ansetzen. Bitte kleines, sauberes Schraubglas (Marmeladenglas) mit-
bringen! Teilnahmegebühr: 5 Euro.
13.30 Uhr, Workshop 2: Amulette herstellen aus Holz oder Horn. Teilnah-
megebühr: 5 Euro.
Unser Schmied ist wieder mit von der Partie und nimmt gegen Lehrgeld 
auch „Auszubildende“ an (S-Haken schmieden).
Wir weisen höflich darauf hin, dass der Verzehr von mitgebrachten Spei-
sen und Getränken an unseren offenen Sonntagen nicht gestattet ist. 
Hunde dürfen gerne mitgebracht werden, bitte an der Leine.
Jenseits unserer offenen Sonntage kann man Steinrode und unsere An-
gebote ausschließlich über eine vorherige Buchung nutzen.

Pflegefamilien gesucht – ein Ort  
zum Aufwachsen

Viele Kinder können nicht in ihren Familien leben, da 
ihre Eltern sie aus ganz unterschiedlichen Gründen 
nicht ausreichend versorgen, fördern und erziehen 
können. Für Kinder, aber auch für Jugendliche, die auf 

längere Zeit oder auf Dauer nicht mehr bei den Eltern leben können, 
bieten Pflegefamilien einen verlässlichen familiären Lebensort. Haben Sie 
Lust auf Familie oder möchten Sie familiären Zuwachs? Können Sie sich 
einer vielseitigen Herausforderung stellen?

Kontakt für nähere Informationen:
Landkreis Göttingen / Jugendamt – Adoptions- und Pflegekinderdienst
Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen
Tel.: 0551 525 2925 / kux@landkreisgoettingen.de

Info-Portal Gesundheit und Soziales
Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ hat die DRK-Sozialstation ein Internet-
Portal eingerichtet. Hier finden Sie Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und 
Gruppentreffen, ebenso wie eine Infothek und Veranstaltungsrückblicke.
Internet: www.sozialstation-hm.de
Bei Fragen erreichen Sie uns in den Bürozeiten Montag - Donnerstag 
8.00 - 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr unter Tel.: 05541 - 
91210, Wiesenpfad 1, 34346 Hann. Münden

Familienzentrum

FAMILIEN
ZENTRUM

STAUFENBERG

Kontakt: Büro FZ Staufenberg
Schulstraße 6, 34355 Staufenberg-Uschlag
(Zugang über Am Sportplatz, Turnhalle, in der 
DGA, 1. OG)
Telefon: 05543 9619432
Familienzentrum.Staufenberg@evlka.de
www.familienzentrum-staufenberg.wir-e.de
Frau Jacoba Kanne, Koordinatorin

Die Veranstaltungen werden vom Land Niedersachsen, dem Landkreis 
Göttingen und der Gemeinde Staufenberg gefördert.

- Anzeige -

mailto:info@steinrode.de
http://www.steinrode.de/
mailto:kux@landkreisgoettingen.de
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Info-Veranstaltung
zur Qualifikation zur 
Kindertagespflegeperson 
(Tagesmutter/-vater)   
 

am 19.08.2026, 17-18.30 Uhr in der VHS in Göttingen, Bahnhofsallee 7  
 

Kursbeginn ist der Dienstag, 27.10.2026 

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 

Kontakt: Martina Kopf (VHS) • Tel.: 0551-4952-156 

 

Hier finden Sie weitere 
Infos, so wie den Link zur 
Onlineveranstaltung 

Das Familienzentrum Staufenberg freut sich, in Zusammenarbeit mit 
Frau Sabrina Luck, „Klangschalen-Meditation“ anbieten zu können.

 

   

Mit Ihrer Spende leisten Sie  
einen wertvollen Beitrag  
für Frieden und Erinnerung.  
www.volksbund.de/sammlung

Hilfe, die ankommt.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Einsendungen per Mail können leider nicht mehr berücksich-
tigt werden. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfrie-
dens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
amtlicher Teil:		  Der Bürgermeister
übriger Teil: 		  Sarah Wagner, Redaktionsleiterin
Anzeigen:		  Insa Aweh, Produktionsleiterin

Impressum
Herausgeber:		  LINUS WITTICH Medien KG
Druck:		  Druckhaus WITTICH KG
Verlag:		  LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift:		  34560 Fritzlar, Waberner Straße 18

Erscheinungsweise:  
wöchentlich 
Zustellung:  
Kostenlose Zustellung an alle Haushalte,  
Einzelbezug über den Verlag Reklamationen Vertrieb:	 Tel. 05622 8006-75 

		  E-Mail: vertrieb@wittich-fritzlar.de

Geburtsanzeigen. Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.
online aufgeben: wittich.de/geburt
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Eltern-Kind-Café Zwergentreff
Immer montags von 9:00 bis 10:30 Uhr können sich Eltern mit ihren 
Kindern in der Pfarrscheune Uschlag, Mühlenstr. 6, oben, Raum 
rechts, treffen.
Wir bitten um vorherige Anmeldung für neue Teilnehmende über das 
Familienzentrum Staufenberg.
Das Angebot ist kostenfrei!

Elternkurs Pubertät
“Das können doch nicht meine sein”

Der Sohn gibt nur „,Kontra" und kommt abends nicht nach Hause. Die Tochter liegt dauernd im Bett und legt ihr
Smartphone nicht aus der Hand. Die Pubertät kann für Eltern und deren Kinder eine große
Herausforderung sein. 

Wir unterstützen Eltern dabei,  ihre jugendlichen Kinder konstruktiv durch diese schwierige Phase des
Erwachsen Werdens zu begleiten, ohne den Kontakt zu ihnen zu verlieren und ohne sich in Machtkämpfe
verwickeln zu lassen. Wir informieren über den "Umbauprozess" Pubertät. Es gibt Raum für
Erfahrungsaustausch und praktische Übungen. Auch das Thema Mediennutzung wird besprochen.

Fortlaufendes Gruppenangebot für Eltern von Kindern zwischen 
10 und 16 Jahren:

17.08., 24.08., 31.08., 07.09. und 14.09.2026
17:00-18:30 Uhr 
AWO Beratungsstelle im Geschwister-Scholl-Haus, 

      Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2 in Hann. Münden 
Leitung: Elke Rüggeberg (Dipl.-Sozialpädagogin), Sebastian Hempfling (Pädagoge M.A.) 

      AWO Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
Anmeldung: bis 12.08.2026

Kostenfrei !
Anmeldung bis 12.08.2026

AWO Kreisverband Göttingen-Northeim e.V.
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
Tel.:            05541 731 31
E-Mail:        eb-hmue@awo-goettingen.de
Bürozeiten: Mo-Do 9-12 Uhr, Mo + Di 14-16 Uhr

FITNESS 

    FÜR ALLE
Jeden Mittwoch um 17:45 Uhr findet dieser abwechslungsreiche
Kurs für Sie statt – in den wärmeren Monaten draußen an der

frischen Luft und in den kühleren Monaten in der Turnhalle
Lutterberg (außer in den Ferien).

 

 Ihre Kinder können Sie gerne mitbringen

Jedes Fitnesslevel und Alter ist herzlich willkommen

Kursleitung Fitnesscoach Marco Skolimowski

Vorherige Kontaktaufnahme
per WhatsApp oder Telefon

+49 174 59 56 188

(Annahmeschluss für Beiträge von  
Kirchen, Vereinen, Verbänden usw.)
für die nächste Ausgabe ist am

Dienstag, 11.00 UhrDienstag, 11.00 Uhr

Redaktionsschluss

Gute Ideen
zur richtigen Zeit
24 Stunden für Sie da: www.wittich.de

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große Katastrophen in Not geraten, helfen wir. 
Gemeinsam, schnell und koordiniert. Schon ab 5 € im Monat werden Sie 
Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und genau dort, wo die Not am größten ist.

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Jetzt Förderer werden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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Das Familienzentrum Staufenberg freut sich, folgenden Kurs anbie-
ten zu können:

MIT ANN-KATHRIN NÜSSE

Online Yoga

ANMELDUNG:
SCANNE QR-CODE

DIENSTAGS, 9:30 -  10:30

HATHA & YIN YOGA

Fragen jederzeit per:
 WhatsApp bei Ann-Kathrin +49 15756400699

 E-Mail: nuesse.annkathrin@gmail.com/

ONLINE - LIVE - ZOOM
ANFÄNGER:INNEN, ALLE
GESCHLECHTER & JEDES

ALTER WILLKOMMEN

 

 

Das Familienzentrum Staufenberg bietet Rückbildungskurse an. 
 

Ort:  Pfarrscheune Uschlag 
Mühlenstr. 6 
34355 Staufenberg 
 

Kursart:  ohne Baby 
 

Wann:  Immer donnerstags Beginn:  17:15 Uhr 
 

Rückbildungskurs 15:    ab 22.01.2026 

Rückbildungskurs 16:   ab 07.05.2026 

Rückbildungskurs 17:    ab 13.08.2026 

Rückbildungskurs 18:    ab 22.10.2026 

 

Anmeldung bei:  
Kursleitung: Hebamme Jasmin Lorenc 

 

Homepage:Homepage: https://hebamme-jasminlorenc.mymiya.dejasminlorenc.mymiya.de Homepage:Homepage: https://hebammehttps://hebamme jasminlorenc.mymiya.dejasminlorenc.mymiya.de
(Kurse auf der Homepage direkt buchbar) 

 

Email:   jasminlorenc.hebamme@web.de 

 

 

Das Familienzentrum Staufenberg freut sich, in Zusammenarbeit mit Jas-
min Lorenc, Hebamme, weitere Rückbildungskurse in der Pfarrscheune 
Uschlag, Mühlenstr. 6, anbieten zu können.

 

 

     

Ort:   Pfarrscheune Uschlag 

Mühlenstr. 6 

34355 Staufenberg 
 

Wann:    freitags von 09.30 bis 10.30 Uhr 
(je 5 Einheiten/Termine á 60 Min.) 
 

 

Babymassage-Kurs 19:     ab 30.01.2026  

Babymassage-Kurs 20:     ab 22.05.2026  

Babymassage-Kurs 21:      ab 21.08.2026  

Babymassage-Kurs 22:      ab 30.10.2026  
  

 

Kosten:  die Kursgebühr  inkl. Skript 
 

Altersempfehlung:  Beginn in einem Alter zw. 6 Wochen und 5 Monaten 
    (ideal zw. 8 Wochen und 16 Wochen) 

 
Anmeldung bei:  

Kursleitung: Hebamme Jasmin Lorenc 
Tel: 05543/3021800 (AB) 

   Email:  jasminlorenc.hebamme@web.de 
 

Homepage:Homepage: https://hebamme-jasminlorenc.mymiya.dejasminlorenc.mymiya.de Homepage:Homepage: https:/https:/ jasminlorenc.mymiya.dejasminlorenc.mymiya.de
(Kurse auf der Homepage direkt buchbar) 
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	» Kirchliche Nachrichten

Ev.-luth. Friedenskirchengemeinde Speele
Der Spruch für die Woche des 5. Sonntages nach Trinitatis lautet:
„Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es.“
(Eph. 2,8)

Unsere Gottesdienste und Termine im Juli
Sonntag, 05.07.2026
18:00 Uhr 1. Sommergottesdienst der Kirchengemeinden im Ober-

gericht in der Friedenskirche hier in Speele. Das Thema 
wird das Lied „Wolken“ von Johannes Oerding sein. Im An-
schluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zu einem 
kleinen Imbiss eingeladen.

Hinweis und Vorankündigungen:
Sommergottesdienste 2026
12.07.2026 um 18:00 Uhr, 2. Sommergottesdienst in der Johannis Kirche 
Uschlag. Das Thema wird das Lied „Guten Tag, liebes Glück“ von Max 
Raabe.
19.07.2026 um 18:00 Uhr, 3. Sommergottesdienst in der St. Petrus Kirche 
Landwehrhagen. Das Thema wird das Lied „Zeig mir den Platz an der 
Sonne“ von Udo Jürgens.
26.07.2026 um 18:00 Uhr, 4. Sommergottesdienst in der Kirche 
Escherode. Das Thema wird das Lied „Nur noch kurz die Welt retten“ von 
Tim Bendzko.

Neuer Konfirmandenjahrgang
Nach den Sommerferien startet der neue Jahrgang der Konfirmanden 
und Konfirmandinnen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über zahl-
reiche Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht. Der Unterricht findet 
wöchentlich, immer donnerstags von 17 bis 18:00 Uhr statt. Wir treffen 
uns dafür im St. Petrus Gemeindehaus in Landwehrhagen.
Herzlich eingeladen sind also alle, die im Allgemeinen nach den Sommer-
ferien das 7. Schuljahr besuchen (Geburtsjahr 2013/14).
Wir benötigen eine Taufbescheinigung (Stammbucheintrag oder Tau-
furkunde).
Kinder, die nicht getauft sind (auch ältere Geburtsjahrgänge), können 
ebenfalls gerne angemeldet werden.
Die Anmeldung kann zu unseren Büro- und Sprechzeiten oder nach Ver-
einbarung erfolgen.
Wir freuen uns auf alle neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Urlaub Pastor Frank Meier:
Vom 15.06.2026 bis einschließlich 06.07.2026 übernimmt Frau Pastorin 
Dr. Franziska Ede die Vertretung für Trauerfälle und persönliche Anliegen.
Tel. 05543 2743.

Sprechstunde Pastor Frank Meier im Pfarrhaus Speele:
mittwochs von 16:30 – 18:00 Uhr oder gerne auch nach Vereinbarung

Kontakt Vorsitzende Kirchenvorstand:
Sabine Linnenkohl, kvspeele@gmail.com

Pfarrbüro Hildegard Collmann:
Speele, Hasenberg 5, Tel: 05543 2241
Montag, 13:00 – 16:00 Uhr
Donnertstag, 10:00 – 13:00 Uhr

ANMELDUNG BITTE BIS MO., 31. AUGUST 2026!
DELFI-Kurse ab September 2026:
Für Eltern und Babys ab der 8. Lebenswoche:
Wo? Pfarrscheune Uschlag, Mühlenstr. 6
Wieviele? 6-8 Teilnehmer*innen mit Babys
Anmeldung bitte mit Angabe des Geburtsdatums des Babys (!) und der 
Handynummer unter:
Familienzentrum.Staufenberg@evlka.de oder Tel. 05543 9619432.

Kinder- und Jugendbüro
Es gibt noch freie Plätze!

IN IHRER REGION
WOHNEN

- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Staufenberg-Spiekershausen:  
3 ZKB. KM 580,- € + NK.

Tel. 05543/2325

mailto:Familienzentrum.Staufenberg@evlka.de
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Samstag, 11.07.2026, 9:30 Uhr, Kinderfrühstück Pfarrscheune Uschlag

Termine Konfirmand*innenunterricht für die Hauptkonfirmand*innen 
(Jahrgang 2025–2027) ab August 2026 bis Dezember 2026:
Der Unterricht findet nach den Sommerferien regelmäßig in der Pfarr-
scheune Uschlag, Mühlenstraße 6, statt.
Dienstag, 18.08.2026, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstag, 22.08.2026, 13:50 Uhr bis ca. 17:00 Uhr (Sepulkralmuseum)

Hinweise für die neue Konfirmandenarbeit ab 2027
(Geburtsjahr 2013/2014)
Ab Frühjahr 2027 startet in den Kirchengemeinden Escherode-Nieste und 
Uschlag ein neues, einjähriges Modell der Konfirmandenarbeit. Ziel ist es, 
die Konfi-Zeit kompakter, abwechslungsreicher und mit mehr Mitbestim-
mung für die Jugendlichen zu gestalten.

Wichtige Punkte im Überblick:
•	 Start im März 2027 mit einem gemeinsamen Konfi-Wochenende
•	 Wöchentlicher Unterricht dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr (außer 

Schulferien und Feiertage)
•	 Workshops zu verschiedenen Themen, für die sich die Jugendlichen 

selbst eintragen können
•	 Teilnahme am kirchenkreisweiten Konficamp im Herbst 2027
•	 Konfirmationen im April/Mai 2028
Die offizielle Einladung erfolgt im Herbst 2026.
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter kg.uschlag@evlka.de 
oder telefonisch unter 05543 2743.

Pfarramt Escherode-Nieste
Pastorin Dr. Franziska Ede, Mühlenstraße 6, 34355 Uschlag, Tel.: 05543 
2743, E-Mail: franziska.ede@evlka.de, Sprechzeiten nach Vereinbarung

Pfarrbüro Escherode-Nieste:
Das Pfarrbüro Escherode-Nieste ist derzeit nicht besetzt. Bitte nutzen 
Sie die Sprechzeiten des Pfarrbüros in Uschlag: Montag 17:00 Uhr bis 
19:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Tel. 05543 2743. 
Der E-Mail-Verkehr läuft weiterhin über kg.escherode-nieste@evlka.de. In 
Friedhofsangelegenheiten wenden Sie sich bitte auch an kg.escherode-
nieste@evlka.de oder die oben angegebene Telefonnummer.

Ev.-luth. Johannis-Kirchengemeinde 
Uschlag

Der Wochenspruch für die Woche des 5. Sonntag nach Trinitatis lautet:
Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es. (Eph 2, 8)

Angebote und nähere Informationen:
Internet: uschlag.wir-e.de

Unsere Gottesdienste:
Sommergottesdienste in den Kirchen des Obergerichts:
Sonntag, 05.07.2026
18:00 Uhr Speele
Sonntag, 12.07.2026
18:00 Uhr Uschlag
Sonntag, 19.07.2026
18:00 Uhr Landwehrhagen
Sonntag, 26.07.2026
18:00 Uhr Escherode
Unsere Veranstaltungen:
Samstag, 11.07.2026
09:30 Uhr bis 
11:30 Uhr

Kinderfrühstück in der Pfarrscheune

Der Gemeindetreff Uschlag lädt zu einer Halbtagesfahrt am Mitt-
woch, den 05.08.2026 in den Hortensienpark Erbsmühle nach Groß-
almerode ein.
Abfahrt ist um 12:30 Uhr an der Kirche Uschlag.
Der Park liegt im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land und beherbergt 
mehrere tausend Hortensienpflanzen. Wir können die beeindruckende 
Farben- und Formenvielfalt der Hortensien bei einem Spaziergang be-
wundern.
Nach dem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen geht es 
wieder in Richtung Heimat - Ankunft ca. 18:00 Uhr.
Interessierte melden sich telefonisch bei Frau Marlie Kördel, Tel.-Nr. 1601 oder
Frau Hanna Ebrecht, Tel.-Nr. 2792
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 24.07.2026.
Hinweise für die neue Konfirmandenarbeit ab 2027
(Geburtsjahr 2013/2014)
Ab Frühjahr 2027 startet in den Kirchengemeinden Escherode-Nieste 
und Uschlag ein neues, einjähriges Modell der Konfirmandenarbeit. Ziel 
ist es, die Konfi-Zeit kompakter, abwechslungsreicher und mit mehr Mit-
bestimmung für die Jugendlichen zu gestalten.
Wichtige Punkte im Überblick:
•	 Start im März 2027 mit einem gemeinsamen Konfi-Wochenende
•	 Wöchentlicher Unterricht dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr (außer 

Schulferien und Feiertage)
•	 Workshops zu verschiedenen Themen, für die sich die Jugendlichen 

selbst eintragen können
•	 Teilnahme am kirchenkreisweiten Konficamp im Herbst 2027
•	 Konfirmationen im April/Mai 2028

Ev.-luth. Kirchengemeinde Escherode-Nieste
Der Wochenspruch für die Woche des 5. Sonntags nach Trinitatis lautet:
„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es.“ Eph. 2,8

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen:
Freitag, 03.07.2026
18:00 Uhr Andacht „15 Minuten mit Gott“ St. Anna Kirche Nieste
Sonntag, 05.07.2026
18:00 Uhr Sommergottesdienst in Speele
Alle Kirchengemeinden sind herzlich eingeladen.

Dienstag, 07.07.2026, 15:30 bis 16:30 Uhr, Kirche Escherode

mailto:franziska.ede@evlka.de
mailto:kg.escherode-nieste@evlka.de
mailto:kg.escherode-nieste@evlka.de
mailto:kg.escherode-nieste@evlka.de
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Herzlich eingeladen sind also alle, die im Allgemeinen nach den Sommer-
ferien das 7. Schuljahr besuchen (Geburtsjahr 2013/14).
Wir benötigen eine Taufbescheinigung (Stammbucheintrag oder Taufurkunde).
Kinder, die nicht getauft sind (auch ältere Geburtsjahrgänge), können 
ebenfalls gerne angemeldet werden.
Die Anmeldung kann zu unseren Büro- und Sprechzeiten oder nach Ver-
einbarung erfolgen.
Wir freuen uns auf alle neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Mittwoch, 05.08.2026
14:30 Uhr Treffen des Frauenkreises Benterode

Ansprechpartner Kirchenvorstand:
1. Vorsitzender: Michael Mundschenk,
E-Mail: michael@mundschenk-familie.de, Tel.: 0160 4437970
2. Vorsitzender: Frank Isken,
E-Mail: frank.isken@gmx.de, Tel.: 01525 3938610

Friedhof Benterode:
Wolfgang Huck, Tel. 05543 864

Vermietung Ev. Gemeindehaus Benterode:
D. Theil, Tel. 05543 3529

Urlaub Pastor Frank Meier:
Vom 15.06.2026 bis einschließlich 05.07.2026 übernimmt Frau Pastorin 
Dr. Franziska Ede die Vertretung. Tel. 05543 2743.

Pfarrbüro Landwehrhagen:
Frau Basel, dienstags von 18:00 – 19:00 Uhr
freitags 17:30 – 18:30 Uhr: Tel.: 05543 2213

Die offizielle Einladung erfolgt im Herbst 2026.
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter kg.uschlag@evlka.de 
oder telefonisch unter 05543 2743.
Ansprechpartner Besuchsdienst:
Uschlag: U. Linke, Tel. 3373

Pfarrbüro Uschlag:
Elke Heuckeroth, Mühlenstr. 6, Uschlag
Sprechzeiten: Mo. 17:00 – 19:00 Uhr und Do. 09:00 – 12:00 Uhr
E-Mail: kg.uschlag@evlka.de
Telefon-Nr. 05543 9984227 oder Telefon-Nr. 05543 2743

Pfarramt Uschlag
Pastorin Dr. Franziska Ede, Mühlenstr. 6, Uschlag
Tel. 05543 9984227 oder Telefon-Nr. 05543 2743
E-Mail: franziska.ede@evlka.de

Ev.-luth. Kirchengemeinde  
Benterode/Sichelnstein

Der Spruch für die kommende Woche lautet:
„Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“
(Eph. 2,8)

Unsere nächsten Termine und Gottesdienste:
Sommergottesdienste 2026
12.07.2026 um 18:00 Uhr, zweiter Sommergottesdienst in der Johannis 
Kirche Uschlag. Das Thema wird das Lied „Guten Tag, liebes Glück“ von 
Max Raabe sein.
19.07.2026 um 18:00 Uhr, dritter Sommergottesdienst in der St. Marien 
Kirche Landwehrhagen. Das Thema wird das Lied „Zeig mir den Platz an 
der Sonne“ von Udo Jürgens sein.
26.07.2026 um 18:00 Uhr, vierter Sommergottesdienst in der Kirche 
Escherode. Das Thema wird das Lied „nur noch kurz die Welt retten“ von 
Tim Bendzko sein.

Hinweise und Vorankündigungen
Neuer Konfirmandenjahrgang
Nach den Sommerferien startet der neue Jahrgang der Konfirmanden 
und Konfirmandinnen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über zahl-
reiche Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht. Der Unterricht findet 
wöchentlich, immer donnerstags von 17 bis 18:00 Uhr statt. Wir treffen 
uns dafür im St. Petrus Gemeindehaus in Landwehrhagen.

Freuen Sie sich auf 
abwechslungsreiche Schaugärten, 
tolle Veranstaltungen, zahlreiche 
Naturer lebnisse, nachhaltige 
Impulse und lebendige Angebote.

Zur Website

Landesgartenschau 
Leinefelde-Worbis 
vom 23. April bis 
11. Oktober 2026

TIPP
Genuss trifft Elbzauber. Mehr erleben unter:

www.elbzauber.live

10% Rabatt
 auf Speisen 
& Getränke 

in der 
Genussstadt

(Gastrozelt)

Einlösbar ausschließlich in 
der Genussstadt (Gastro-
zelt). Der Rabatt wird nur 
gegen Abgabe des Origi-
nalcoupons gewährt. Pro 
Coupon können maximal 2 
Personen den Rabatt in An-
spruch nehmen.  

Wir wünschen Ihnen einen 
guten Appetit und einen 
angenehmen Aufenthalt!

2€ RABATT
AUFS TAGESTICKET

Der Coupon gilt 
einmalig für eine 
Person für den Kauf 
eines tagesaktuellen 
Erwachsenentickets 
zum Preis von 22,00 €. 
Die Vergünstigung ist nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar. Die Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.
Erhältlich nur gegen Abgabe des Original coupons an einer der 
Laga-Gelände kassen vor Ort. Gültig bis 11.10.2026. Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten.

Ihr Partner für alles
rund ums Abwasser

Rohr- und Kanalreinigung,
Leckortung, Sanierung.
05543 9995974
www.rks-staufenberg.de

   
  

Rohr- und Kanalreinigung,
Leckortung, Sanierung.
05543 9995974
www.rks-staufenberg.de

Inh. Patrick Soppa

- Anzeigen -
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Der Unterricht findet wöchentlich, immer donnerstags von 17 bis 18:00 
Uhr statt. Wir treffen uns dafür im St. Petrus Gemeindehaus in Landwehr-
hagen.
Herzlich eingeladen sind also alle, die im Allgemeinen nach den Sommer-
ferien das 7. Schuljahr besuchen (Geburtsjahr 2013/14).
Wir benötigen eine Taufbescheinigung (Stammbucheintrag oder Tau-
furkunde).
Kinder, die nicht getauft sind (auch ältere Geburtsjahrgänge), können 
ebenfalls gerne angemeldet werden.
Die Anmeldung kann zu unseren Büro- und Sprechzeiten oder nach Ver-
einbarung erfolgen.
Wir freuen uns auf alle neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden!
Urlaub Pastor Frank Meier:
Vom 15.06.2026 bis einschließlich 06.07.2026 übernimmt Frau Pastorin 
Dr. Franziska Ede die Vertretung. Tel. 05543 2743.
Sprechzeit Pastor Frank Meier:
Pfarramt Landwehrhagen, Hannoversche Str. 17,
Tel.: 05543 2213
Dienstag, 09:00 – 10:30 Uhr
Donnerstag, 19:00 – 20:00 Uhr oder gerne auch nach Vereinbarung
Kontakt Vorsitzender Kirchenvorstand:
Alexander Stein, Tel.: 01515 7011539
E-Mail: kirchenvorstand-lutterberg@web.de
Vermietung von St. Peter und Paul Kirche,
sowie f. d. Gemeindehaus Lutterberg:
Sabrina Bode-Mertz, Tel.: 0162 2141509
Lars Barthel, Tel.: 015568 261808
Läuten im Sterbefall:
Alexander Stein, Tel.: 01515 7011539 oder
Sabrina Bode-Mertz, Tel.: 0162 2141509
Pfarrbüro Speele, Hildegard Collmann:
Speele, Hasenberg 5, Tel: 05543 2241
Montag, 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag, 10:00 – 13:00 Uhr

Kath. Pfarramt St. Elisabeth
Samstag, 04.07.2026
18:00 Uhr Wort-Gottes-Feier in St. Elisabeth, Hann. Münden
Sonntag, 05.07.2026
09:00 Uhr Hl. Messe in St. Judas Thaddäus in Landwehrhagen
11:00 Uhr Hl. Messe in St. Elisabeth, Hann. Münden
Mittwoch, 08.07.2026
09:00 Uhr Hl. Messe in St. Elisabeth, Hann. Münden
Samstag, 11.07.2026
18:00 Uhr Wort-Gottes-Feier in St. Elisabeth, Hann. Münden
Sonntag, 12.07.2026
09:00 Uhr Hl. Messe in St. Judas Thaddäus in Landwehrhagen

Herzliche Glückwünsche und Gottes Segen für Malina Bei-
sheim zum 5. Geburtstag

11:00 Uhr Hl. Messe in St. Elisabeth, Hann. Münden
12:30 Uhr Tauffeier für Johann Subklewe in St. Elisabeth, Hann. Münden
Sie erreichen Pfarrer Jacek Kubacki über das Pfarrbüro St. Elisabeth, 
Frau Sabine Hampacher.
Dienstags und donnerstags von 08.00 Uhr – 16.30 Uhr, mittwochs und 
freitags von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr.
Böttcherstraße 6, 34346 Hann. Münden, Telefon 05541/4707.
Das Nachbarschaftsbüro Landwehrhagen erreichen Ratsuchende 
zur Terminabsprache oder weiteren Informationen ebenfalls über 
das Pfarrbüro.

Jehovas Zeugen
Sonntag, 05.07.2026, 10:00 Uhr
•	 „Wessen Versprechen kann man vertrauen?“ (30 min. Vortrag, Refe-

rent: Perez Vöcking, Kassel)
•	 Gemeinsame Besprechung eines Artikels aus der Studienausgabe 

des Wachtturms

Mittwoch, 08.07.2026
•	 Keine Zusammenkunft.
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich und jeder Besucher herzlich willkom-
men (freier Eintritt, keine Kollekte).
Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Benterode, Königstraße 26
Tel.: 05543/47182 – E-Mail: jz-staufenberg@gmx.de – JW.ORG

	» Schule/Weiterbildung

Grundschule Landwehrhagen
Die Grundschule Landwehrhagen stellt für das Schuljahr 2026-2027 
ab 01.08.2026 (hessische Ferien) im Rahmen der Einführung der 
Ganztagsschule eine Stelle für den Einsatz von Freiwilligen im Rah-
men des Bundesfreiwilligendienstgesetzes zur Verfügung.
Die Tätigkeiten setzen sich aus folgenden Bereichen zusammen.

Ev.-luth. Kirchengemeinde Landwehrhagen/
Spiekershausen

Der Spruch für die kommende Woche lautet:
„Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es.“
(Eph. 2,8)

Freitag, 03.07.2026
18:30 Uhr Posaunenchor, St. Petrus Gemeindehaus
Sonntag, 05.07.2026
18:00 Uhr Sommergottesdienst der Kirchengemeinden im Oberge-

richt, Friedenskirche Speele, das Thema wird das Lied 
„Wolken“ von Johannes Oerding sein. Im Anschluss sind 
alle Besucherinnen und Besucher zu einem kleinen Imbiss 
eingeladen.

Dienstag, 07.07.2026
09:30 Uhr Tanzkreis, St. Petrus Gemeindehaus
Mittwoch, 08.07.2026
11:00 Uhr Treffen des Männerkreises, St. Petrus Gemeindehaus
Freitag, 10.07.2026
18:30 Uhr Posaunenchor, St. Petrus Gemeindehaus

Hinweise/Vorankündigungen/Gottesdienste
12.07.2026 um 18:00 Uhr, zweiter Sommergottesdienst in der Johannes 
Kirche Uschlag. Das Thema wird das Lied „Guten Tag, liebes Glück“ von 
Max Raabe sein.
19.07.2026 um 18:00 Uhr, dritter Sommergottesdienst in der St. Petrus 
Kirche Landwehrhagen. Das Thema wird das Lied „Zeig mir den Platz an 
der Sonne“ von Udo Jürgens sein.
26.07.2026 um 18:00 Uhr, vierter Sommergottesdienst in der Kirche 
Escherode. Das Thema wird das Lied „nur noch kurz die Welt retten“ von 
Tim Bendzko.

Neuer Konfirmandenjahrgang
Nach den Sommerferien startet der neue Jahrgang der Konfirmanden 
und Konfirmandinnen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über zahl-
reiche Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht. Der Unterricht findet 
wöchentlich, immer donnerstags von 17 bis 18:00 Uhr statt. Wir treffen 
uns dafür im St. Petrus Gemeindehaus in Landwehrhagen.
Herzlich eingeladen sind also alle, die im Allgemeinen nach den Sommer-
ferien das 7. Schuljahr besuchen (Geburtsjahr 2013/14).
Wir benötigen eine Taufbescheinigung (Stammbucheintrag oder Tau-
furkunde).
Kinder, die nicht getauft sind (auch ältere Geburtsjahrgänge), können 
ebenfalls gerne angemeldet werden.
Die Anmeldung kann zu unseren Büro- und Sprechzeiten oder nach Ver-
einbarung erfolgen.
Wir freuen uns auf alle neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Urlaub Pastor Frank Meier:
Vom 15.06.2026 bis einschließlich 05.07.2026 übernimmt Frau Pastorin 
Dr. Franziska Ede die Vertretung. Tel. 05543 2743.

Pfarrbüro Landwehrhagen:
Frau Julia Basel, dienstags von 18:00 – 19:00 Uhr
freitags 17:30 – 18:30 Uhr: Tel.: 05543 2213

Ev.-luth. Kirchengemeinde  
St. Peter und Paul in Lutterberg

Der Spruch für die Woche des 5. Sonntages nach Trinitatis lautet:
„Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“

(Eph. 2,8)

Unsere Gottesdienste und Termine im Juli
Sonntag, 05.07.2026
18:00 Uhr 1. Sommergottesdienst der Kirchengemeinden im Oberge-

richt in der Friedenskirche in Speele. Das Thema wird das 
Lied „Wolken“ von Johannes Oerding sein. Im Anschluss 
an den Gottesdienst sind alle Besucher zu einem kleinen 
Imbiss eingeladen.

Vorankündigungen Termine:
Sommergottesdienste 2026
12.07.2026 um 18:00 Uhr, 2. Sommergottesdienst in der Johannis Kirche 
Uschlag. Das Thema wird das Lied „Guten Tag, liebes Glück“ von Max 
Raabe sein.
Lobpreisabend mit der Band „KlangWeg“
Samstag, 18.07.2026 18:30 Uhr, Kirche Lutterberg
Zeit der Begegnung!
Neuere geistliche Lieder, vorwiegend eingängiger Lobpreis, in Deutsch 
und international, mit handgemachter Musik zum Zuhören, Mitsingen, 
Mitbeten – dazu kurze Impulse: Das ist die „Zeit der Begegnung“!
Alle sind willkommen!
Neuer Konfirmandenjahrgang
Nach den Sommerferien startet der neue Jahrgang der Konfirmanden 
und Konfirmandinnen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über zahlrei-
che Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht. 
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Benterode

Ortsrat Benterode
Kontaktdaten Ortsbürgermeisterin Benterode
Kerstin Schönebach
Tel.: 05543/910867, E-Mail: kerstin.schoenebach@benterode.com
DGA Vermietung
Karl-Hermann Pfordt
Tel.: 0170/7826363, E-Mail: karlemanduo@t-online.de

Escherode

Ortsrat Escherode
Ortsbrandmeister
Peter Buff
0160-7936843
Kontaktdaten des Ortsbürgermeisters
Alexander Alves
Tel.: 0176 / 81694399, E-Mail: alves.alex@outlook.de
Vermietungen DGH:
Anika Heckmann, Tel.: 0157 / 71982786
Öffnungszeiten Bücherei:
Dienstags von 16 Uhr – 17 Uhr, für Jung und Alt!

Landwehrhagen

Ortsrat Landwehrhagen
Kontaktdaten der Ortsbürgermeisterin und Vermietung der DGA 
Landwehrhagen
Ortsbürgermeisterin Ruth Tischer
Bohlweg 1, Landwehrhagen
Tel.: 05543-1571, E-Mail: ruth.tischer@freenet.de

Lutterberg

Ortsrat Lutterberg
Ortsbürgermeister Stefan Spier
Auf der Höhe 40 - Lutterberg
Tel. 05543-4633, Mobil 0171-7014220, E-Mail: sspier@t-online.de

Nienhagen

Jagdgenossenschaft Nienhagen
Die Jagdgenossenschaft Nienhagen hat in der Jahreshauptversammlung 
am 25.06.2026 beschlossen, den Jagdnutzungsertrag der Forstgenos-
senschaft und der Verkopplungsinteressentenschaft nach Abzug der Ver-
bindlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Jagdgenossen, die dem Beschluss nicht zugestimmt haben, können in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntmachung schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll des Jagdvorstandes die Auszahlung ihres Anteils beantragen.

Der Jagdvorstand

•	 Unterstützung bei der Durchführung von sportlichen/bewegten Pau-
senangeboten

•	 Zusätzliche Begleitung und Unterstützung des Schwimmunterrichts
•	 Unterstützende Begleitung und Betreuung von Schulmannschaften 

bei Wettkämpfen
•	 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schul-

meisterschaften,
•	 Bundesjugendmeisterschaften und Turnieren
•	 Unterstützung bei sportlichen Angeboten im AG- und Projektbereich 

in Kooperation mit
•	 Unterstützung bei der Betreuung der Spielausleihe
•	 Tätigkeiten im Bereich Natur- und Umweltschutz
•	 Unterstützung bei der Betreuung von Nachmittagsangeboten im Be-

reich Ökologie (z. B. Schulgarten)
•	 Unterstützung bei der Betreuung von Nachmittagsangeboten im Be-

reich nachhaltige
•	 Entwicklung (z. B. Biodiversität, Klimaschutz, Müllvermeidung, ge-

sunde Ernährung und fairer Handel)
•	 Mithilfe und Unterstützung bei der Organisation und Betreuung der 

Mittagszeitfreizeit
•	 Unterstützung und Betreuung auf Freizeiten und Ausflügen
Haben Sie Interesse, melden Sie sich bitte mit einer kurzen Bewerbung 
in der

Grundschule Landwehrhagen
Gartenstraße 23
34355 Staufenberg
oder per Mail schroeder-hgs@staufenberg-nds.de
Einen offiziellen Bewerbungsschluss gibt es vorerst noch nicht. Solange 
die Anzeige geschaltet ist, haben wir noch Bedarf.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Kilian Schröder
Rektor

	» Kindergartennachrichten

Förderverein der ev.-luth.  
Kindertagesstätte Landwehrhagen i. G.

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder,
hiermit laden wir Sie herzlich zu einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung des Fördervereins der ev.-luth. Kindertagesstätte Land-
wehrhagen i. G. ein.
Datum: 04.08.2026
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Birkenweg Nr. 1d

Tagesordnung
1.	 Satzungsänderung bezüglich der Gemeinnützigkeit
2.	 Weitere Vorgehensweise des Vereins
3.	 Entwurf einer Beitragsordnung sowie gegebenenfalls Beschluss-

fassung
4.	 Vorstellung und Beschlussfassung eines Datenschutzpakets
Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
Förderverein der ev.-luth. Kindertagesstätte Landwehrhagen i. G.

ASB-Kindertagesstätte und Krippe
Leitung: Olivia Curth
In den Lappenhöfen 2, 34355 Staufenberg-Lutterberg, Tel. 05543/308634, 
E-Mail: kindergarten@asb-muenden.de, Homepage: www.asb-muenden.de

Ev.-luth. Kindertagesstätte Landwehrhagen
Kom. Leitung: Carina Koch-Rohde
Gartenstraße 23 A, 34355 Staufenberg-Landwehrhagen,
Tel.: 05543 3141, E-Mail: Kts.landwehrhagen@evlka.de
Homepage: www.kita-landwehrhagen.wir-e.de

Ev.-luth. Kindergarten Uschlag
Leitung: Susanne Christ
Schulstraße 6, 34355 Staufenberg-Uschlag,
Tel.: 05543 1239, E-Mail: Kita.uschlag@evlka.de
Homepage: www.ev.kindergaerten-muenden.de/EK_uschlag.html

Waldkindergarten Escherode
Träger: Verein für Naturbildung e.V.
Leitung: Cordula Binder
Ort: Arboretum Habichtsborn, Escherode
Büro: Forstamtstr. 6, 34355 Escherode
Tel.: 0152-08794375
E-Mail: waldkindergarten@gastwerke.de

mailto:kerstin.schoenebach@benterode.com
http://www.asb-muenden.de/
http://www.kita-landwehrhagen.wir-e.de/
http://www.ev.kindergaerten-muenden.de/EK_uschlag.html
mailto:waldkindergarten@gastwerke.de
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Spiekershausen

Ortsrat Spiekershausen
Kontaktdaten der Ortsbürgermeisterin
Heike Spohr
Eberleinstr. 2
Spiekershausen
Tel.: 05543-4591

Schnuddelcafe und Bücherei machen Ferien!
Ab Dienstag, d. 11.08.2026 gibt es wieder jede Woche Kaffee, Kuchen 
und Bücher für Alt und Jung in der DGA in Spiekershausen. Ich freue 
mich dann wieder auf viele Besucher.
Schöne Ferien wünscht

Heike Spohr

Staufenberg

Korksammelaktion Staufenberg

Aktuell können wir in Staufenberg auf 30 Jahre Korksammelaktion 
zurückblicken.
30 Jahre Korksammelaktion bedeutet: 30 Jahre aktive Bürger in 
Staufenberg–30 Jahre Förderung sozialer Projekte bzw. Umweltpro-
jekte.
30 Jahre bedeutet auch: Über 975 Tausend gesammelte Flaschen-
korken in Staufenberg.
Die Kork-Annahmestellenabdeckung im Wandel der Zeit.
An dieser Stelle der Berichtsreihe geht erst einmal ein großer Dank an die 
unglaublich vielen Bürger*Innen in Staufenberg, die ihre Räumlichkeiten 
als Sammelstelle bereitgestellt haben und auch immer noch bereitstellen.
Zum Start der Aktion am 22.04.1996 gab es 7 Annahmestellen in Stau-
fenberg: Dahlheim, Escherode, Landwehrhagen (2), Sichelnstein, Speele, 
Uschlag. Im Mai 1996 waren es schon 10 Annahmestellen. Benterode, 
Nienhagen und Spiekershausen kamen hinzu. Im August 1996 kam es 
dann zum Lückenschluss in Staufenberg: Lutterberg kam hinzu.
Innerhalb von 4 Monaten ist in jedem Ortsteil von Staufenberg min-
destens eine Annahmestelle eingerichtet worden. (Stand: August 
1996)
Im Dezember 1996 wurden es dann zwölf: In Spiekershausen wurde eine 
weitere Annahmestelle eingerichtet. Im März 1997 dann auch noch eine 
zweite in Escherode. Fünf Jahre später - im Herbst 2001- wurde eine 
Annahmestelle in Spiekershausen geschlossen. Im Jahr 2014 schließt 
die Annahmestelle in Lutterberg und eine neue eröffnet im Dezember 
desselben Jahres. Weitere fünf Jahre später – Mitte April 2016 – hat die 
Korkannahmestelle der derzeitigen Umweltschule Uschlag (Grundschule) 
die Annahme eingestellt. In den weiteren Jahren kam es aus gesundheitli-
chen Gründen oder auf Grund von Sterbefällen zu weiteren Schließungen 
von Annahmestellen in Staufenberg. In 2018 eröffnete dann eine neue 
Korksammelstelle im Rathaus der Gemeinde Staufenberg. Im gleichen 
Jahr musste dann auch die letzte Annahmestelle in Spiekershausen 
schließen. Im Jahr 2021 schließen dann weitere Annahmestellen in Land-
wehrhagen und Nienhagen. Der Kampf um den Erhalt von Annahme-
stellen in allen Orten von Staufenberg reißt nicht ab. Nach langer Pause 
eröffnet in 2024 eine neue Annahmestelle in Nienhagen.
Die letzte Schließung einer Annahmestelle war die der Drogerie in 
Uschlag wegen Geschäftsaufgabe zum Ende des Jahres 2024. Nach 
15-monatiger Suche geht es nun auch in Uschlag wieder weiter. Am Fuß- 
und Radweg zwischen der Ingelheim- und Hopbachbrücke gibt es seit 
April 2026 eine Korksammeltonne.
Aktuell gibt es neun Korkannahmestellen in neun Ortsteilen von 
Staufenberg.
Details zu den einzelnen Abnahmestellen erscheinen in einem anderen 
Beitrag.

Kultur- und Heimat-
verein Nienhagen e.V.
Öffnungszeiten Dorfmuseum Ni-
enhagen
jeden ersten Sonntag im Monat von 
14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Besondere Vereinbarungen bei,
Herrn Jens Kolk, Tel. 0172 5653369,
Email: kulturundheimatverein1992e.
v.nienhagen@web.de

Ortsrat Nienhagen
Kontaktdaten des Ortsbürgermeisters
Manuel Kraft
Töpfergasse 6, Nienhagen
Tel.: 05543-302931, E-Mail: manuel.kraft81@web.de
Vermietung DGA
Daniela Gelbhardt
Tel.: 0171/9236577, E-Mail: dgelbhardt@aol.com

Sichelnstein

Ortsrat Sichelnstein
Ortsbürgermeister Dirk Patjas
Email: svob.sichelnstein@gmail.com
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus
Ansprechpartner: Gudrun Weinreich
Kontakt: DGA.sichelnstein@web.de
Vermietung Burg Sichelnstein
Ansprechpartner: Philipp Vogeley
Kontakt: Burg.sichelnstein@web.de

Speele

Ortsrat Speele
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere Begrüßungstafel am Ortseingang wurde in den vergangenen 
Wochen erneut liebevoll aufgearbeitet und heißt alle Besucherinnen und 
Besucher wieder herzlich in Speele willkommen.
Seit inzwischen zwei Jahrzehnten erfüllt sie diese schöne Aufgabe. Hand-
werklich gestaltet wurde sie von Karl-Heinz Buhre und gemeinsam mit 
dem damaligen Ortsbürgermeister Frank Lindel eingeweiht. Die kunst-
voll aus Holz geschnitzten Wappen von Staufenberg und Speele sowie 
der sagenumwobene Warteturm spiegeln die Besonderheiten und die 
Geschichte unseres Dorfes wider.
Wer nach Speele kommt, wird mit einem herzlichen „Willkommen in 
Speele“ begrüßt. Beim Verlassen unseres Dorfes an der Fulda verabschie-
det die Tafel die Besucher mit einem freundlichen „Auf Wiedersehen“.
Im Laufe der Jahre waren bereits zwei Restaurierungen erforderlich – die 
letzte vor zehn Jahren und nun erneut im Juni 2026. Rund zwanzig Arbeits-
stunden wurden investiert, um die feinen Holztafeln sorgfältig abzuschleifen 
und ihnen neuen Glanz zu verleihen. Auch das Dach wurde aufgearbeitet 
und erstrahlt nun wieder in seiner ursprünglichen Schönheit.
Der Ortsrat bedankt sich ganz herzlich bei Walter Zeleny und Karl-Heinz 
Köhler, die den Ortsbürgermeister mit großem handwerklichem Können, 
Freude und Verbundenheit zu ihrer Heimat tatkräftig unterstützt haben. 
Ihr ehrenamtlicher Einsatz verdient unsere besondere Anerkennung und 
unseren herzlichen Dank.

Fred Kaduhr
Ortsbürgermeister

mailto:kulturundheimatverein1992e.v.nienhagen@web.de
mailto:kulturundheimatverein1992e.v.nienhagen@web.de
mailto:manuel.kraft81@web.de
mailto:dgelbhardt@aol.com
mailto:svob.sichelnstein@gmail.com
mailto:DGA.sichelnstein@web.de
mailto:Burg.sichelnstein@web.de
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Uschlag

Ortsrat Uschlag/Dahlheim
Ortsbürgermeister Uschlag/Dahlheim
Carsten Teller
Tel: 0173/9870762
E-Mail: ortsbuergermeister-uschlag@t-online.de

Sparte Tanzen/SV Kaufungen 07 e. V.
Übungs- und Trainingsabende:
Dienstags (Standard und Latein)

18:15 – 19:45 Uhr Tanzen mit Tanja, Haferbachhalle in Niederkaufun-
gen (Am Haferbach 10).

Mittwochs (Linedance, Tanzen mit und ohne Partner*in)
15:45 – 16:45 Uhr Linedance Einsteiger
16:45 – 17:45 Uhr Linedance Fortgeschrittene
18:00 – 19:30 Uhr Linedance Training

mit Birgit, Haferbachhalle-Vereinsraum in Nieder-
kaufungen
(Am Haferbach 10).

Freitags (Standard und Latein)
19:30 – 21:00 Uhr Tanzen mit Heidrun, Haferbach-Turnhalle Nieder-

kaufungen (Am Haferbach 10).
Während der hessischen Schulferien finden freitags keine Übungsabende 
statt. Freie Trainings finden nach Rücksprache statt.

ACHTUNG NEU:
Linedance Anfänger-Workshop ab dem 25.06.2026, 
immer donnerstags
ab 18:00 Uhr in der Haferbachhalle (Saal) mit Birgit (insgesamt 8 Stun-
den)
Kosten 99,- € pro Person (Mitglieder des SV Kaufungen zahlen 90,- €)
Standard/Latein Anfänger-Workshop ab dem 25.06.2026, donnerstags
ab 19:30 Uhr in der Haferbachhalle (Saal) mit Gerald
Kosten 120,- € pro Paar (Mitglieder des SV Kaufungen zahlen 110,- €)

Informationen zur Sparte:
Gerald Kaufmann, Tel., SMS, WhatsApp: 0160 96914732
tanzen-in-kaufungen@gmx.de
Verein im Web: www.svkaufungen07.de
Tanzsparte im Web: www.tanzen.svkaufungen07.de

Tennisclub Staufenberg e.V.

Jahreshauptversammlung
Hiermit laden wir alle Mitglieder des TC Staufenberg 
zur jährlichen Jahreshauptversammlung ein.

Freitag, 17.07.2026, 19:00 Uhr,
im Clubhaus, Zu den Erlen 1, Landwehrhagen.

Tagesordnung:
1.	Begrüßung und Feststellung der Stimmliste
2.	Protokoll der letzten Mitgliederversammlung

3.	 Jahresbericht des Vorstands
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Entlastung des Vorstands
6.	 Wahlen zum Vorstand: 1. Vorsitzende/r, Schatzmeister/-in, 

Sportwart/-in
7.	 Wahl der Kassenprüfer
8.	 Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2026
9.	 Budgetabstimmung: Sanierung Clubhaus
10.	Anträge (bitte spätestens eine Woche vor der Versammlung 

schriftlich an den Vorstand richten)
11.	Verschiedenes
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Wir bitten um zahlreiches 
Erscheinen.
Freundliche Grüße

Marcel Vogeley
1. Vorsitzender

Landfrauenverein “Obergericht”
Dorfrundgang in Benterode
Am Samstag, den 11. Juli treffen wir uns um 14:00 Uhr an der DGA 
(Sportplatz) in Benterode. Herr Spohr, der Ortsheimatpfleger, macht 
einen kleinen Rundgang mit uns durch den Ort und erzählt uns einiges 
Interessantes zur Geschichte des Dorfes.
Danach wollen wir den Nachmittag mit einem gemütlichen Kaffeetrinken 
auf dem „Wissmannshof“ ausklingen lassen.

Rückblick auf die Fahrt zum Schmetterlingspark nach Uslar
Am Donnerstag, den 18.06. um 12:00 Uhr saßen die letzten Teilnehmerin-
nen im klimatisierten Bus der Firma Bonte und los ging es. Nach der 
herzlichen Begrüßung und Einstimmung von Birgit Heitmann und dem 
unterhaltsamen Fahrer Jürgen genossen wir bei strahlendem Sonnen-
schein die Fahrt durchs schöne Weserbergland in die Solling-Vogler Re-
gion. Nach einer Stunde erreichten wir unser Ziel und wurden vom Team 
des Schmetterlingshauses fürsorglich mit Kaltgetränken in einem wegen 
der Hitze abgedunkelten Raum freundlich empfangen. Frisch gestärkt 
folgten wir gern dem Vortrag von Christina Johanning, die den Betrieb 
mit ihrer Familie zu Coronazeiten gekauft hat. Mit großem Sachverstand, 
Herzblut und vielen Details bot sie einen faszinierenden Einblick in die 
zauberhafte Welt der Schmetterlinge.
Sie zeigte uns einige Falterarten hautnah, darunter zwei „Geburtstagskin-
der“, zwei Schmetterlinge des Atlas Seidenspinners, die sich gerade aus 
ihrem Kokon befreit hatten. Der Atlas Seidenspinner zählt zu den größten 
Faltern der Erde. Frau Johanning erklärte die Verhaltensweisen dieser 
anpassungsfähigen Tiere und ließ uns staunen. Sie machte uns darauf 
aufmerksam, dass wir in der Tropenhalle bei genauem Hinschauen alle 
Entwicklungsstadien der Falter sehen können. Nun waren wir neugierig 
und gingen auf die Suche und landeten in einer warmen Regenwald-
Atmosphäre.
Unzählige bunte Schmetterlinge in allen Größen, oft im Liebesspiel, 
umschwirrten unsere Köpfe. Und Zwergwachteln huschten um unsere 
Füße, Finken flogen von Ast zu Ast, eine bunte Pflanzenpracht lenkte 
unsere Blicke auf sich und ein betörender Duft zog in unsere Nasen. Ein 
Sinnesspektakel! Dank des einleitenden Vortrages und der Begleitung 
im Schmetterlingshaus mit hilfreichen Hinweisen und geschärftem Blick 
entdeckten wir Eiablagen, Raupen und Puppen, auch wenn sie bestens 
getarnt waren.
Wunder der Natur! Natur, wie wunderbar! Zum Schluss lockte haus-
gemachter Kuchen uns ins Café. Lecker! Nach einem Besuch im Ge-
schenkeshop ging es frohgemut und dankbar heimwärts. Das Haus der 
Schmetterlinge ist klein, aber fein! Liebe Leser, bleiben Sie gesund und 
munter.

Helfen Sie uns, Leben zu retten und Behinderungen zu vermeiden.
Mit Ihrer Spende.

Spendenkonto: Sparkasse Gütersloh
IBAN: DE80 4785 0065 0000 0000 50
BIC: WELADED1GTL

Kennen Sie die Symptome eines Schlaganfalls?
Tritt eines dieser Symptome plötzlich auf, zögern Sie keine Minute
und wählen Sie sofort den Notruf 112!

JEDER SCHLAGANFALL
IST EIN
NOTFALL!

Sehr starker
Kopfschmerz

Lähmung, Taub-
heitsgefühl

Schwindel mit
Gangunsicherheit

Sehstörung Sprach-, Sprachver-
ständnisstörung

Weitere Informationen:
Telefon: 05241 9770-0
schlaganfall-hilfe.de

Gute Ideen
zur richtigen Zeit
24 Stunden für Sie da: www.wittich.de

nnnn
zur richtigen Zeitzur richtigen Zeit

www.wittich.de

http://www.tanzen.svkaufungen07.de
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Ausschnitt Verbreitungsgebiet
Uslar
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Herleshausen
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Bad
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Knüllwald
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(Knüll)
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Schwalm-
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Willings-
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Willingen (Upland)
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Wettenberg
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(Lumda)

Reiskirchen
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Steffenberg

Gladenbach
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Ottrau
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Breidenbach
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Das aktuelle Verbreitungsgebiet des
Standortes Fritzlar mit angrenzenden 
Verlagsgebieten.

Lassen Sie sich beraten!

Mit uns erreichen Sie Menschen …

… grenzenlos! Deutschlandweit!

Standort Langewiesen

Standort Herbstein

Standort Winsen

Standort Fritzlar

Waberner Straße 18, 34560 Fritzlar, Telefon 05622 8006-0, E-Mail: info@wittich-fritzlar.de
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„Zuhause in der Rhön“ 

DZ: ab 59,50 � p.P. pro Nacht 

EZ: ab 79,50 � p.P. pro Nacht

Anfragen mit Stichwort „Gersfeld spart“
T  06654 189-0  Y  info@gersfelder-hof.de

* buchbar ab 2 Nächten 
 & abhängig  von  
Belegung & Verfügbarkeit!

Jetzt Entspannung zum Bestpreis sichern!

Reiseträume erfüllen! noch bis 31.08.2026

Arztpraxis Bernd Renner
Die Praxis ist vom  

13.07. bis 31.07.26 geschlossen.
Vertretung: Vom 13.07. - 24.07.26: Praxis P. Kanne/Dr. Nolte 

in Landwehrhagen, Tel. 05543/2270 
Vom 27.07. - 31.07.26: Praxis C. Boldt in Uschlag, Tel. 05543/2242
Facharzt für Innere Medizin | Hausärztliche Versorgung 

Auf der Höhe 11 • 34355 Staufenberg/Lutterberg • Tel. 05543/9618060

Untere Dorfstr. 6  
34355 Staufenberg
Telefon 05543 3144 

Reparaturen – Rollladen – Haustüren - u.v.m.
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Stromerzeugeraggregate für 
sogenannte „Leuchttürme“ 
an die Stadtteile übergeben

Hauptamtlicher Gerätewart Kai Dreissigacker 
erläutert die Hanhabung der Aggregate den 
Kameraden
In der vergangenen Woche übergab Bgm Hart-
mut Spogat zusammen mit Stadtbrandinspektor 
Rüdiger Hanke zur Sicherheit der Bevölkerung 
in den Stadtteilen, 11 Stromaggregate an die 
Einsatzabteilungen der Feuerwehr. Er betonte, 
dass infolge einer möglichen Gasmangellage 
es auch zu Stromausfällen in der öffentlichen 
Versorgung kommen könne. Somit seien alle 
Kommunen Vorsorge zu treffen. Deshalb habe 
der Magistrat die Beschaffungen von 11 Gerä-
ten beauftragt. Die Rathäuser und Verwaltungen 
gehören neben den Krankenhäusern, Senioren-
einrichtungen, Stadt- und Wasserwerken usw. 
zur kritischen Infrastruktur, für die es Vorkehrun-
gen im Falle eines tagelangen Stromausfalls zu 
treffen gilt.

Den Gemeinden obliegt gem. § 1 Abs. 1 HSOG 
als Gefahrenabwehrbehörden die gemeinsame 
Aufgabe der Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung. Für den Fall 
eines längerfristigen Stromausfalls müssen 
die Gemeinden in einem gewissen Umfang 

arbeitsfähig bleiben, hierzu zählt u. a. auch 
die Einrichtung eines Verwaltungsstabes (Ein-
satzabteilung). Im Feuerwehrstützpunkt der 
Kernstadt ist bereits ein mobiles Aggregat zur 
Notstromerzeugung vorhanden, allerdings fehlt 
es für die Verwaltung der Stadt.

Da aus der Katastrophenschutzplanung der 
Bundesregierung zu entnehmen war, dass es 
diesen Winter aufgrund der Gasmangellage 
erstmals zu größeren und flächendeckenderen 
Stromausfällen kommen kann, sollte hier mög-
lichst schnell vorgebeugt werden.

Auch wir in Fritzlar möchte bestmöglich auf 
einen zu befürchtenden flächendeckenden 
Stromausfall vorbereitet sein und setzen daher 
die Rahmenempfehlung des Hessischen Innen-
ministeriums zur Einsatzplanung des Brand- 
und Katastrophenschutzes konsequent um.

Seit vielen Jahren gibt es im Schwalm-Eder-
Kreis bereits die einsatzplanerische Vorgabe 
bei einem „normalen“ Stromausfall größer 30 
Minuten die Feuerwehrhäuser zu besetzen, 
damit unsere Bürger bei Bedarf trotz Stromaus-
fall einen Notruf absetzen können (= Leucht-
turmfunktion).

Seit Einführung dieser Regelung wurden einige 
Stadt- bzw. Ortsteilfeuerwehren zusammen-
gelegt, was zur Folge hat, dass es nicht mehr 
in allen Orts- oder Stadtteilen eine Einsatzab-
teilung bzw. ein Feuerwehrhaus gibt. Auch für 
diese Orte muss Vorsorge getroffen werden, 
das bedeutet, hier muss bei einem Stromausfall 
größer 30 Minuten an zentraler Stelle (z. B. am 
DGH wegen Sanitäreinrichtungen für die Ein-
satzkräfte) ein Feuerwehrfahrzeug mit Funkge-
rät stationiert werden. Des Weiteren ist je nach 
Lage an eine Betankung der extern stationier-
ten Feuerwehrfahrzeuge bzw. Bauhoffahrzeuge 
(Winterdienst) zu denken.

Bisher konnten solche Einsatzlagen mit dem 
vorhandenem Material der Feuerwehr und den 
Kraftstoffreserven vom Bauhof bewältigt wer-
den.

Eine kurzfristige Beschaffung von Stromerzeu-
gern und eines mobilen Lagerbehälters für bis 
zu 925 Litern Dieselkraftstoff wurde erteilt. Die 
11 Stromerzeuger haben eine Leistung von 8 
kVA. Der mobile Lagerbehälter hat eine Füll-
menge von ca. 925 Litern Dieselkraftstoff erhal-
ten. Die Beschaffung hat ca. 60.000 € gekostet, 
wir erhielten einen Zuschuss aus dem Kreisaus-
gleichsstock in Höhe von 20.500 €.

Die Installation des Notumschalters, damit der 
Strom vom Gerät auch in das Gebäude kommt, 
wird etwa 15.000 Euro kosten und soll im Früh-
jahr abgeschlossen sein.
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Corona-Testzentren in Fritzlar

Drive-In Corona-Schnelltestzentrum auf dem 
Kundenparkplatz der Fa. Plag Haus- und Kü-

chentechnik, Kasseler Straße 42
nach telefonischer Terminvereinbarung unter:
0152 55173936
Test Einzelperson - 10,00 €

Einladung zur gemeinsamen Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehren

Zu der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuer-
wehren der Stadt Fritzlar am Freitag, den 28. April 2023 um 19:30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in Fritzlar Haddamar, Eichstraße 9, laden wir 
sämtliche Feuerwehrangehörige herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Totenehrung
4. Bericht des Stadtbrandinspektors
5. Bericht des Stadtjugendfeuerwehrwartes
6. Bericht des Sprechers der Ehren- und Altersabteilung
7. Wahlen

a. Vertreter/in der Ehren- und Altersabteilung
8. Ansprache des Bürgermeisters
9. Ehrungen
10. Grußworte der Gäste
11. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Rüdiger Hanke, Stadtbrandinspektor

Streuobstwiesen Kernstadt 2023
In der Gemarkung Fritzlar sind ab sofort die Streuobstwiesen Flur 5, 
Teilfläche aus Flurstück 233/6 „Wiesenweg“ und Flur 5, Teilfläche aus 
Flurstück 6/117 „Blaumühlenwiesen“ mit einer Fläche von 2,65 ha, zu 
verpachten.
Ortsansässige Landwirte können ihr schriftliches Pachtgebot im ver-
schlossenen Umschlag mit der Beschriftung „Angebot Pacht -Streuobst-
wiesen“ bis zum 14.04.2023 bei dem Magistrat der Stadt Fritzlar, z.Hd. 
Frau Senf, Zwischen den Krämen 7, 34560 Fritzlar einreichen.

Minigolf Züschen Spielsaison 2023
Die Öffnungszeiten sind:

Dienstag bis Freitag: ab 14:00 Uhr
Samstag: ab 12:00 Uhr
Sonntag: ab 10:30 Uhr
Montag: Ruhetag
Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Reinhard Orth

Anliegerinformation zum Bauvorhaben: 
„Allee“ in Fritzlar

Sehr geehrte Anliegerinnen und Anlieger,
in der Straße „Allee“ werden der Straßentiefbau inkl. Versorgungslei-
tungen und Nebenanlagen erneuert.
Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste 
Bauabschnitt, umfasst den gesamten Bereich der Allee vom ZOB bis 
etwa zum ansässigen Altenheim.
Dieser wird vom 28.03.2023 bis zum 31.11.2023 bearbeitet.
Der zweite Bauabschnitt ist für das Jahr 2024 geplant, dieser beinhal-
tet den Umbau der Kreuzung in einen Kreisverkehr.
Am 30.03.2023 wird der Asphalt gefräst und die Tiefbautechnischen 
Arbeiten (Abwasserkanal + Wasserleitung) im ersten Bauabschnitt 
beginnen.
Um Behinderungen im Bauablauf zu vermeiden möchten wir Sie bit-
ten, Ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereichs abzustellen. Sollten 
Sie während der Bauzeit größere Anlieferungen (z.B. Heizöl) erwar-
ten, nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt vor Ort mit dem Polier (Fa. 
STRABAG GmbH) aus, sodass dies entsprechend abgestimmt wer-
den kann.
Generell steht Ihnen der Polier der Firma STRABAG GmbH ab dem 
28.03.2023 für eventuelle Rückfragen auf der Baustelle zur Verfügung.

Jugendzentrum Fritzlar
Öffnungszeiten
Montag: 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Dienstag: 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: Büro/Sprechstunde (Sorgentelefon für Jugendliche)
Donnerstag: 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(alle zwei Wochen von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr)
Samstag: 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr (einmal im Monat)
Feste Arbeitsgruppen:
• Dienstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Erlebnispädagogik Ferienspiel-

gelände (von 8-12 Jahren)
• Mittwoch von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr Musik AG (Anleitung kosten-

frei)
• Mittwoch von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Sprechzeiten für Eltern und 

Jugendliche (Sorgentelefon)
• Donnerstag von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr Renovierungsgruppe
• Weitere Arbeitsgruppen geplant (Yoga, Boxen, Mädchengruppe)
• Zusammenarbeit mit Jugendparlament (regelmäßiger Versuch)
Beratung mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr
in der VHS am Marktplatz
(Eingang neben der Kreissparkasse)
Hilmar Liese Tel.: 05622-1053
Dr. Falko Langenbein Te.: 05622 - 5145

Familienzentrum Fritzlar
Hellenweg 12, 34560 Fritzlar
Es bestehen bereits folgende Angebote:
Die Kinderkleiderkammer bleibt vom 03.04.2023 bis 
14.04.2023 geschlossen.
Ab dem 17.04.2023 sind wir montags und mittwochs in 
der Zeit von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr und donnerstags von 
15:00 Uhr - 17:00 Uhr wieder erreichbar.
Bedürftige Personen können dort kostengünstig Kleidung und Spielsa-
chen erwerben.
Die Bedürftigkeit ist nachzuweisen durch die Vorlage eines gültigen ALG 
II Bescheides, Kindergeldzuschlag, Wohngeldbescheides, Tafelausweis 
oder eines Nachweises aus dem AsylblG.
Jeden ersten Dienstag im Monat findet das „Begegnungscafé“ in 
der Zeit ab 19:00 Uhr statt. Interessierte Bürger*innen, die in geselligem 
Beisammensein Kontakt finden wollen, Ratschläge suchen und geben 
möchten und überhaupt Interesse am Leben anderer Menschen und an 
den Gebräuchen anderer Kulturen haben, sind herzlich eingeladen. Für 
Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an Frau Monir unter der Tel.-
Nr..0162/9831392.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat wird in der Zeit von 17:30 - 
19:00 Uhr durch Frau David (AWO - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Schwalm-Eder e.V) „Gehirnjogging“ angeboten. Für Fragen wenden 
Sie sich bitte telefonisch an Frau David unter der Tel.-Nr.: 0173/9058829.
Das Job-Café / Bewerber-Café durch den Starthilfe Ausbildungsverbund 
Schwalm-Eder ist jeden Montag in der Zeit von 08:00 Uhr -13:00 Uhr
und jeden Mittwoch von 08:00 Uhr - 16:00 Uhr für Sie da.
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. Tel.-Nr.: 05681/9366477 o. 
0173/57912887 (Frau Heiwig).
Jeden Montag findet in der Zeit von 10:00 Uhr - 11:30 Uhr der „Baby-
Treff“ (Familienzentrum / Elternschule Schwalm-Eder-Kreis), vertreten 
durch Frau Löchel-Tschirner, statt.
Der offene „Baby-Treff“ ist für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren. In ge-
mütlicher Runde können die großen und kleinen Alltagsanforderungen 
bei einer Tasse Kaffee besprochen werden und die Kinder können dabei 
spielen und Spaß haben. Eine Kinderkrankenschwester ist für Fragen 
mit dabei.
Des Weiteren werden Räumlichkeiten für zwei privat organisierte Krab-
belgruppen genutzt.
An jedem ersten Donnerstag im Monat in der Zeit von 16:00 Uhr 
- 18:00 Uhr finden von der AWO - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Schwalm-Eder e.V. Informationen und Beratungen zu folgenden Themen 
statt:

- zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste 
Zeit mit dem Kind

- über soziale und wirtschaftliche Hilfen während und nach der 
Schwangerschaft

- Vergabe finanzieller Hilfen aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“
- zu Familienplanung, Schwangerschaftsverhütung und unerfülltem 

Kinderwunsch
- im Schwangerschaftskonflikt und nach dem Schwangerschaftsab-

bruch
- zu vorgeburtlichen Untersuchungen
Aufgrund der räumlichen Möglichkeiten wären weitere Nutzungen des 
Gebäudes durchaus möglich.
Interessierte, die ehrenamtlich Angebote für den Sektor Frauen, Familie 
und Soziales realisieren möchten, können sich gern mit der Stadtverwal-
tung Fritzlar, Frau Sabine Müller, Tel.-Nr. 05622/988625 oder per E-Mail 
familienzentrum@fritzlar.de in Verbindung setzen.
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Qualitätsregion Wanderbares Deutschland

Ausgezeichnetes Wandern
Region Edersee wird vom Deutschen Wanderverband mit dem Prädi-
kat „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet
Mit dem Siegel „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ hat der Deut-
sche Wanderverband die Region Edersee am Mittwoch, den 29.03.2023 
ausgezeichnet. Die feierliche Zertifikatsübergabe fand im Beisein der 
Hessischen Umweltministerin Priska Hinz sowie des Landrats Jürgen van 
der Horst im Haus der Natur in Nieder-Werbe statt.
Werner Mohr, Vizepräsident des Deutschen Wanderverbands, übergab 
das Zertifikat an die Verantwortlichen des Naturparks Kellerwald-Edersee, 
des Nationalparks Kellerwald-Edersee, des Stadtmarketing Bad Wildun-
gen sowie der Edersee Marketing GmbH.
Die Qualitätsregion erstreckt sich auf der gesamten Fläche des Natur-
parks mit den Kommunen Lichtenfels, Vöhl, Waldeck, Edertal, Frankenau, 
Bad Wildungen, Fritzlar, Bad Zwesten, Jesberg, Gilserberg und Haina.
Umweltministerin Priska Hinz betonte: „Diese Auszeichnung ist ein be-
sonderes Aushängeschild für die Region und stärkt den nachhaltigen Tou-
rismus vor Ort. Besucherinnen und Besucher können die Natur hautnah 
erleben und sich auf den nun ausgezeichneten Wanderwegen erschlie-
ßen. Ich danke allen, die mit viel Engagement, Kreativität und Wissen 
dazu beigetragen haben, die Region weiter zu entwickeln und noch at-
traktiver zu gestalten.“
Ausgezeichnetes Wandern ist in der Region Edersee schon länger auf 
einzelnen Wegen möglich und sorgt bei Besuchern und Einheimischen für 
ein besonderes Wandererlebnis. In den letzten 3,5 Jahren beschäftigten 
sich die Verantwortlichen der Region Edersee intensiv damit, die gesamte 
Region als Wandergebiet auszubauen und Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland zu werden. Unterstützt wurden sie von zahlreichen ehren-
amtlichen und engagierten Menschen aus der Region.
Attraktive Wanderwege gelten als hochwertig und schön, wenn diese auf 
naturnahem Untergrund verlaufen, an abwechslungsreicher Landschaft 
vorbeiführen und gut ausgeschildert sind. Ein einheitliches Wegenetz 
und die damit verbundene gut ausgebaute Beschilderung sind elemen-
tare Bestandteile für eine Qualitätswanderregion. Insgesamt laden in der 
Region Edersee mit dem Lichtenfelser Panoramaweg und dem Urwald-

steig Edersee zwei mehrtägige Qualitätswanderwege sowie 16 kürzere 
Qualitätstouren zum Wandern ein.
Um auch zukünftig der Auszeichnung Qualitätswanderregion gerecht zu 
werden, sollen weitere Wanderwege nach den Kriterien der Qualitätsre-
gion optimiert und zusätzliche Wanderangebote geschaffen werden. Ziel 
ist es, die Region Edersee stetig weiterzuentwickeln.
“ Durch die Mitgliedschaft im Naturpark Kellerwald-Edersee und der Ver-
leihung des Zertifikats wird weiterhin auch ein hoher Gästestrom nach 
Fritzlar geführt. Somit zahlt sich die gute Zusammenarbeit mit der Eder-
see Marketing GmbH aus und wird den Tourismus bei uns nachhaltig 
stärken“, so Bgm Hartmut Spogat bei der Verleihung in Niederwerbe.
Insgesamt sind sechs Wanderregionen in Deutschland mit dem Zertifikat 
„Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ vom Deutschland Wander-
verband ausgezeichnet.
Weiterführende Informationen zum Zertifikat „Qualitätsregion Wanderba-
res Deutschland“ sind einsehbar unter https://www.wanderbares-deutsch-
land.de/regionen/quali-taetsregionen.

Bürgermeister Hartmut Spogat und Susanne Ebel vom Stadtmarketing 
Fritzlar e.V. freuen sich über die Auszeichnung der Region zur „Qualitäts-
region Wanderbares Deutschland“.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere All-
gemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige An-
zeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder. Einsendungen per Mail 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Bei 
Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeits-
friedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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verwöhnen lassen kann und die Aufmerksamkeit 

Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

Samstag:
Feste Arbeitsgruppen:
• Dienstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Erlebnispädagogik Ferienspiel

gelände (von 8-12 Jahren)
• Mittwoch von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr Musik AG (Anleitung kosten

frei)
• Mittwoch von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Sprechzeiten für Eltern und 

Jugendliche (Sorgentelefon)
• Donnerstag von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr Renovierungsgruppe
• Weitere Arbeitsgruppen geplant (Yoga, Boxen, Mädchengruppe)
• Zusammenarbeit mit Jugendparlament (regelmäßiger Versuch)
Beratung mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr
in der VHS am Marktplatz
(Eingang neben der Kreissparkasse)
Hilmar Liese Tel.: 05622-1053
Dr. Falko Langenbein Te.: 05622 - 5145

Familienzentrum Fritzlar
Hellenweg 12, 34560 Fritzlar
Es bestehen bereits folgende Angebote:
Die Kinderkleiderkammer bleibt vom 03.04.2023 bis 
14.04.2023 geschlossen.
Ab dem 17.04.2023 sind wir montags und mittwochs in 
der Zeit von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr und donnerstags von 
15:00 Uhr - 17:00 Uhr wieder erreichbar.
Bedürftige Personen können dort kostengünstig Kleidung und Spielsa
chen erwerben.
Die Bedürftigkeit ist nachzuweisen durch die Vorlage eines 
II Bescheides, Kindergeldzuschlag, Wohngeldbescheides, Tafelausweis 
oder eines Nachweises aus dem AsylblG.
Jeden ersten Dienstag im Monat
der Zeit ab 19:00 Uhr statt. Interessierte Bürger*innen, die in geselligem 
Beisammensein Kontakt finden wollen, Ratschläge suchen und geben 
möchten und überhaupt Interesse am Leben anderer Menschen und an 
den Gebräuchen anderer Kulturen haben, sind herzlich eingeladen. Für 
Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an Frau Monir unter der Tel.-
Nr..0162/9831392.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat wird in der Zeit von 17:30 - 
19:00 Uhr durch Frau David (AWO - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Schwalm-Eder e.V) „Gehirnjogging“ angeboten. Für Fragen wenden 
Sie sich bitte telefonisch an Frau David unter der Tel.-Nr.: 0173/9058829.
Das Job-Café / Bewerber-Café durch den Starthilfe Ausbildungsverbund 
Schwalm-Eder ist jeden Montag in der Zeit von 08:00 Uhr -13:00 Uhr
und jeden Mittwoch von 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. Tel.-Nr.: 05681/9366477 o. 
0173/57912887 (Frau Heiwig).
Jeden Montag findet in der Zeit von 10:00 Uhr - 11:30 Uhr
Treff“ (Familienzentrum / Elternschule Schwalm-Eder-Kreis), vertreten 
durch Frau Löchel-Tschirner, statt.
Der offene „Baby-Treff“ ist für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren. In ge
mütlicher Runde können die großen und kleinen Alltagsanforderungen 
bei einer Tasse Kaffee besprochen werden und die Kinder können dabei 
spielen und Spaß haben. Eine Kinderkrankenschwester ist für Fragen 
mit dabei.
Des Weiteren werden Räumlichkeiten für zwei privat organisierte Krab
belgruppen genutzt.
An jedem ersten Donnerstag im Monat in der Zeit von 16:00 Uhr 
- 18:00 Uhr finden von der AWO - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Schwalm-Eder e.V. Informationen und Beratungen zu folgenden Themen 
statt:

- zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste 
Zeit mit dem Kind

- über soziale und wirtschaftliche Hilfen während und nach der 
Schwangerschaft

- Vergabe finanzieller Hilfen aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“
- zu Familienplanung, Schwangerschaftsverhütung und unerfülltem 

Kinderwunsch
- im Schwangerschaftskonflikt und nach dem Schwangerschaftsab-

bruch
- zu vorgeburtlichen Untersuchungen
Aufgrund der räumlichen Möglichkeiten wären weitere Nutzungen des 
Gebäudes durchaus möglich.
Interessierte, die ehrenamtlich Angebote für den Sektor Frauen, Familie 
und Soziales realisieren möchten, können sich gern mit der Stadtverwal-
tung Fritzlar, Frau Sabine Müller, Tel.-Nr. 05622/988625 oder per E-Mail 
familienzentrum@fritzlar.de in Verbindung setzen.
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Qualitätsregion Wanderbares Deutschland

Ausgezeichnetes Wandern
Region Edersee wird vom Deutschen Wanderverband mit dem Prädi-
kat „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet
Mit dem Siegel „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ hat der Deut-
sche Wanderverband die Region Edersee am Mittwoch, den 29.03.2023 
ausgezeichnet. Die feierliche Zertifikatsübergabe fand im Beisein der 
Hessischen Umweltministerin Priska Hinz sowie des Landrats Jürgen van 
der Horst im Haus der Natur in Nieder-Werbe statt.
Werner Mohr, Vizepräsident des Deutschen Wanderverbands, übergab 
das Zertifikat an die Verantwortlichen des Naturparks Kellerwald-Edersee, 
des Nationalparks Kellerwald-Edersee, des Stadtmarketing Bad Wildun-
gen sowie der Edersee Marketing GmbH.
Die Qualitätsregion erstreckt sich auf der gesamten Fläche des Natur-
parks mit den Kommunen Lichtenfels, Vöhl, Waldeck, Edertal, Frankenau, 
Bad Wildungen, Fritzlar, Bad Zwesten, Jesberg, Gilserberg und Haina.
Umweltministerin Priska Hinz betonte: „Diese Auszeichnung ist ein be-
sonderes Aushängeschild für die Region und stärkt den nachhaltigen Tou-
rismus vor Ort. Besucherinnen und Besucher können die Natur hautnah 
erleben und sich auf den nun ausgezeichneten Wanderwegen erschlie-
ßen. Ich danke allen, die mit viel Engagement, Kreativität und Wissen 
dazu beigetragen haben, die Region weiter zu entwickeln und noch at-
traktiver zu gestalten.“
Ausgezeichnetes Wandern ist in der Region Edersee schon länger auf 
einzelnen Wegen möglich und sorgt bei Besuchern und Einheimischen für 
ein besonderes Wandererlebnis. In den letzten 3,5 Jahren beschäftigten 
sich die Verantwortlichen der Region Edersee intensiv damit, die gesamte 
Region als Wandergebiet auszubauen und Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland zu werden. Unterstützt wurden sie von zahlreichen ehren-
amtlichen und engagierten Menschen aus der Region.
Attraktive Wanderwege gelten als hochwertig und schön, wenn diese auf 
naturnahem Untergrund verlaufen, an abwechslungsreicher Landschaft 
vorbeiführen und gut ausgeschildert sind. Ein einheitliches Wegenetz 
und die damit verbundene gut ausgebaute Beschilderung sind elemen-
tare Bestandteile für eine Qualitätswanderregion. Insgesamt laden in der 
Region Edersee mit dem Lichtenfelser Panoramaweg und dem Urwald-

steig Edersee zwei mehrtägige Qualitätswanderwege sowie 16 kürzere 
Qualitätstouren zum Wandern ein.
Um auch zukünftig der Auszeichnung Qualitätswanderregion gerecht zu 
werden, sollen weitere Wanderwege nach den Kriterien der Qualitätsre
gion optimiert und zusätzliche Wanderangebote geschaffen werden. Ziel 
ist es, die Region Edersee stetig weiterzuentwickeln.
“ Durch die Mitgliedschaft im Naturpark Kellerwald-Edersee und der Ver
leihung des Zertifikats wird weiterhin auch ein hoher Gästestrom nach 
Fritzlar geführt. Somit zahlt sich die gute Zusammenarbeit mit der Eder
see Marketing GmbH aus und wird den Tourismus bei uns nachhaltig 
stärken“, so Bgm Hartmut Spogat bei der Verleihung in Niederwerbe.
Insgesamt sind sechs Wanderregionen in Deutschland mit dem Zertifikat 
„Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ vom Deutschland Wander
verband ausgezeichnet.
Weiterführende Informationen zum Zertifikat „Qualitätsregion Wanderba
res Deutschland“ sind einsehbar unter https://www.wanderbares-deutsch
land.de/regionen/quali-taetsregionen.

Bürgermeister Hartmut Spogat und Susanne Ebel vom Stadtmarketing 
Fritzlar e.V. freuen sich über die Auszeichnung der Region zur „Qualitäts
region Wanderbares Deutschland“.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere All
gemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige An
zeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei
nung der Redaktion wieder. Einsendungen per Mail 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Bei 
Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeits
friedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Wichtige Information

für unsere Leser und Interessenten.

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 8.00 bis 16.30 Uhr und Fr.: 8.00 bis 15.30 Uhr
Tel. 05622/8006-0. 

Ihre Ansprechpartner für 
Klein- und Familienanzeigen:
zentrale@wittich-fritzlar.de

Mitteilungsblatt Staufenberg.

Alle Informationen zu Ihrer 
„Heimatzeitung“ unter 
epaper.wittich.de/1383 
oder über den QR-Code

Anzeigen-Annahmeschluss
Di., 13.00 Uhr - bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktionsschluss beim Verlag
Di., 11.00 Uhr - bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag 
früher

Redaktionelle Beiträge
reichen Sie bitte über cmsweb.wittich.de ein

Redaktionelle Anfragen
über redaktion@wittich-fritzlar.de

Ihre Ansprechpartnerin für
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Janine Pauls
Gebietsverkaufsleiterin
Tel. 05622/8006-45
j.pauls@wittich-fritzlar.de

Wir beraten Sie 
bei der Gestaltung

Ihrer persönlichen Anzeigen!

Erfrischende            
 Werbung

Fo
to

: T
im

 R
ec

km
an

n/
pi

xe
lio

.d
e


